
bedingungen
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tarifüBerSicHt 
PrivatHaftPflicHtverSicHerung Premium-PluS Premium

deckungssummen

Personen-, Sach-, Mietsach und Vermögensschäden 15.000.000 € 10.000.000 €

Neuwertentschädigung bei Sachen bis 2.500 € und nicht älter als 1 Jahr –––

mitverSicHerte PerSonen

Alle Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben –––
Au-pairs und Austauschschüler und im Haushalt Angestellte

Personenschäden der Versicherten untereinander –––

leiStung Bei feHlender Haftung

Deliktunfähige Personen – Personenschäden
Deliktunfähige Personen – Sach- und Vermögensschäden 10.000 €

Gefälligkeitshandlungen 1.000 €

auS- und fortBildung / Beruf

Tagesmutter / -vater als Privatperson und als berufliche Tätigkeit bis 8 Kinder
Fachpraktischer Unterricht / Schülerpraktikum / Ferienarbeit bis 6 Wochen
Beschädigung / Vernichtung von Ausbildungsgegenständen
Ansprüche von Arbeitgebern und Kollegen aufgrund Sachschäden 10.000 € –––

Ausübung gelisteter nebenberuflicher Tätigkeiten bis zu einem Jahresumsatz von 10.000 € –––

auSlandSScHäden

Vorübergehender Auslandsaufenthalt, weltweit, zeitlich unbegrenzt

Kautionsstellung bei Auslandsschäden, weltweit 250.000 € –––

KfZ-ScHäden

Be- und Entladeschäden an Kfz, Betankungsschäden an gemieteten Kfz,  
Rabattrückstufung bei geliehenen Kfz, Mallorca-Deckung –––

immoBilie

Privates Bauen als Bauherr im Inland

Inhaber mehrer Wohnungen oder eines Einfamilienhauses im Inland und eines unbebautes 
Grundstück bis 2.000 m² Fläche im In- und Ausland

Vermieter, eines Einfamilienhauses oder einer Wohnung, eines Mehrfamilienhauses und 
eines unbebauten Grundstücks bis 10.000 m² –––

WoHnen

Sachschäden am gemieteten Gebäude und geliehenen oder gepachteten Grundstücken  
sowie Mietsachschäden an Einrichtungsgegenständen in Ferienunterkünften

Privater Heizöltank im Keller bzw. oberirdischer Heizöltank im Nebengebäude –––

leiStungSerWeiterungen

Schlüsselverlust – alle fremden privaten sowie beruflichen Schlüssel 25.000 €
Schäden an geliehenen, gemieteten oder gepachteten Sachen 5.000 €
Internet-Haftpflicht

Opferhilfe 50.000 € –––

Kraft-, luft- und WaSSerfaHrZeuge

Nicht versicherungspflichtige KFZ, Luftfahrzeuge, Modellfahrzeuge und  
Wasserfahrzeuge ohne Motor

Versicherungspflichtige Luftfahrzeuge, deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt –––

mitverSicHerte tiere

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Hüter fremder Hunde und Pferde

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter eines ausgebildeten Blinden- und  
Behindertenbegleithundes

toP-ZuSatZleiStungen

Forderungsausfalldeckung
GDV-Garantie

Besitzstandsgarantie, Innovationsgarantie und Differenzdeckung –––

Die Leistungsübersicht bezieht sich auf die Vertragsgrundlagen Ihres Assekuradeurs zur Haftpflichtversicherung von privaten Risiken  
(Stand: 1. Mai 2018) und sind stark verkürzt wiedergegeben. Maßgeblich ist ausschließlich der Wortlaut der Versicherungsbedingungen.
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Haftpflichtversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Versicherer: Produkt:
ADLER Versicherung AG, Deutschland Tarif Premium  2018
mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland (ADLER BPH 2018)
Genehmigungs-Nr.: 5581

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Was ist versichert? Was ist nicht versichert?
✓ Gegenstand der Privat-Haftpflichtversicherung ist es, gegen Bestimmte Risiken sind jedoch nicht versichert. Hierfür benötigen

Sie geltend gemachte Haftpflichtansprüche zu prüfen, berech- Sie eine separate Absicherung. Dazu gehören zum Beispiel:
tigte Ansprüche zu befriedigen und unberechtigte Ansprüche x berufliche Tätigkeiten, außer ehrenamtliche und andere Tätig-
abzuwehren. keiten laut Bedingungen,

✓ Die Privat-Haftpflichtversicherung umfasst die wesentlichen x das Führen von versicherungspflichtigen Kraft- oder Luftfahr-
Haftungsrisiken Ihres Privatlebens, dazu gehören auch bei- zeugen,
spielsweise: x das Halten von Hunden und Pferden.
✓ von Ihnen verursachte Schäden als Teilnehmer im Stra-

ßenverkehr als Fußgänger oder Radfahrer, Gibt es Deckungsbeschränkungen?
✓ von Ihnen verursachte Schäden bei der Ausübung von Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Versicherungsschutz

Sport einschließlich der Schäden durch kleine Wasser- eingeschränkt sein kann.
sportfahrzeuge, ! Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den vereinbarten

✓ Schäden durch Ihre kleinen, zahmen Haustiere, Versicherungssummen.
✓ von Ihnen verursachte Schäden als Bewohner einer Woh- ! Wenn Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist diese 

nung oder eines Einfamilienhauses - unabhängig ob als bei jedem Versicherungsfall zu berücksichtigen.
Mieter oder Eigentümer, In jedem Fall vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum

✓ von Ihren deliktunfähigen Kindern verursachte Schäden, Beispiel:
✓ Schäden aus dem Verlust privater Schlüssel, ! Schäden, die Sie vorsätzlich herbeigeführt haben.
✓ eine Forderungsausfalldeckung, wenn Sie durch einen ! Sach- und Vermögensschäden zwischen Mitversicherten;

Dritten geschädit werden und dieser weder selbst, noch 
über eine eigene Privathaftpflichtversicherung Ihren Scha-
den begleichen kann.

✓ Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf weiter Personen
erstrecken, wie z.B. Ihren Ehe- oder Lebenspartner und Ihre
Kinder.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
✓ Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen können Sie

Ihrem Antrag oder Ihrem Versicherungsschein entnehmen.
nehmen.

Wo bin ich versichert?
✓ Die Privathaftpflichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts (z. B. Urlaub, Schüler-

austausch) einen Haftpflichtschaden verursachen, sind Sie geschützt.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten.
Wenn sich ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müssen Sie uns ansprechen, damit der Vertrag
ggf. angepasst werden kann. 

Wann und wie zahle ich?
Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge
zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jähr-
lich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und wann endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Versicherungs-
beitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben.
Die Versicherung gilt für die zunächst vereinbarte Dauer. Wenn nicht anders vereinbart, verlängert sie sich danach automatisch um jeweils ein wie-
teres Jahr, wenn Sie oder wir sie nicht kündigen.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei Monate vorher geschehen). Bei einer Ver-
tragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Text-
form gekündigt werden. Sie oder wir können den Vertrag auch kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht haben, oder wenn Sie Klage gegen uns 
auf Leistung erhoben haben. Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer.

Wir bieten Ihnen eine Privat-Haftpflichtversicherung an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken, die im Zusammenhang mit Schadensersatzforde-
rungen Dritter aus Schäden stehen, für die Sie verantwortlich sind.

Dieses Blatt dient Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen Informationen
finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, 
lesen Sie sich bitte alle Unterlagen durch.

iPid
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i.  Kundeninformation Zur  
PrivatHaftPflicHtverSicHerung 
Informationen nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV)

identität und ladungsfähige anschrift des versicherers  
sowie vertretungsberechtigte Personen
Nachfolgend erhalten Sie Informationen über den für Ihren  
Vertrag bzw. für Ihr Angebot zutreffenden Versicherer.
ADLER Versicherung AG
Joseph-Scherer-Str. 3
44139 Dortmund
HRB 20214, Amtsgericht Dortmund
E-Mail: info@adler.de
Vertreten durch die Vorstände: Jörg Krieger, Dr. Andreas Reinhold, 
Torsten Uhlig und Dr. Norbert A. Vogel

Hauptgeschäftstätigkeit des versicherers
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss 
und in der Verwaltung sowie Durchführung von Versicherungsver-
trägen.

identität und ladungsfähige anschrift des assekuradeurs 
sowie vertretungsberechtigte Personen
Für die vorher genannten Versicherer handeln wir namens und  
in Vollmacht als Ihr Assekuradeur aus Augsburg:
Manufaktur Augsburg GmbH
Proviantbachstraße 30
86153 Augsburg
HRB 27590, Amtsgericht Augsburg
Vertreten durch die Geschäftsführer: Armin christofori,  
Gerhard Lippert und Thomas Müller

Hinweis zu den unterlagen des versicherers 
Sämtliche verwendete Personenbezeichnungen in den Unterlagen 
des Versicherers (z. B. Versicherungsbedingungen, Vorschlag,  
Antrag, Versicherungsschein) sind geschlechtsneutral formuliert.

Wesentliche merkmale der versicherungsleistung,  
insbesondere art, umfang und fälligkeit
Einzelheiten finden Sie in den Versicherungsbedingungen sowie  
in Ihrem persönlichen Vorschlag bzw. im Antrag.

Preis der versicherung
Den Gesamtpreis der angebotenen Versicherung finden Sie in 
Ihrem Antrag bzw. Angebot. Zusätzlich finden Sie in Ihrem per-
sönlichen Vorschlag bzw. im Antrag auch die Preise der einzelnen 
rechtlich selbstständigen Verträge innerhalb der angebotenen 
Versicherung.

gültigkeitsdauer der zur verfügung gestellten informationen
Die übergebenen Informationen haben 6 Wochen Gültigkeit, 
sofern im Angebot kein anderer Zeitraum benannt ist.

Zustandekommen des vertrages
Der Vertrag kommt durch den Antrag des Antragstellers auf 
Versicherungsschutz und die Annahme durch den Versicherer 
zustande. Diese Antragsannahme wird vom Versicherer durch die 
Ausstellung eines Versicherungsscheins oder einer Annahmeerklä-
rung bestätigt. Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten 
Zeitpunkt, sofern die Erstprämie rechtzeitig gezahlt wird.

Beitragszahlung
Die Grundsätze der Beitragszahlung sind in den nachfolgenden 
Bedingungen beschrieben. Die Folgebeiträge sind jeweils am 
Ersten des Monats fällig, in dem die neue Versicherungsperiode 
beginnt. Bei Vereinbarung von Ratenzahlungen sind diese am 
Ersten des jeweiligen Monats zu zahlen, sofern nichts anderes 
vereinbart wurde.
Für monatliche Zahlungsweise ist die Erteilung eines SEPA-Last-
schriftmandates Voraussetzung. Ist monatliche Zahlungsweise 
vereinbart und entfällt das SEPA-Lastschriftmandat oder kann eine 
Abbuchung nicht durchgeführt werden, so wird auf vierteljährliche 
Zahlungsweise umgestellt.

SePa-lastschriftmandat
Im Falle einer Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates gilt 
Folgendes: Sie ermächtigen uns widerruflich, die zu entrichtenden 
Versicherungsbeiträge zu Lasten des von Ihnen genannten Kontos 
mittels Einziehungsauftrag (Lastschrift) einzuziehen. Wenn das 
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur 
Einlösung. Kosten aus dem Widerspruch gegen eine berechtigte 
Abbuchung oder Rücklastschrift mangels ausreichender Kontode-
ckung gehen zu Ihren Lasten.
Sie können innerhalb von acht Wochen – beginnend mit dem 
Belastungsdatum – die Erstattung des belasteten Betrages ver-
langen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

Widerrufsrecht des antragstellers
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angaben von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein,  
die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemei-
nen und Besonderen Versicherungsbedingungen, die weiteren 
Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertrags-
gesetztes (VVG) in Verbindung mit §§ 1 bis 4 der VVG-Informa-
tions-Pflichtverordnung und dieser Belehrung jeweils in Textform 
erhalten haben.
Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt sie 
jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i Abs. 1 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 
246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufes. 
Der Widerruf ist zu richten an die:
Manufaktur Augsburg GmbH
Proviantbachstraße 30
86153 Augsburg
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende 
Faxnummer zu richten: 0821 / 71008 -599.

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz. Den bereits gezahlten Beitrag erstatten wir Ihnen zurück, 
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Auf unser Recht, den Teil 
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des Beitrages einzubehalten, der auf die Zeit bis zum Zugang des 
Widerrufs entfällt, verzichten wir hiermit. Die Erstattung zurückzu-
zahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor 
dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, 
dass empfangene Leistungen zurück zu gewähren und gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrück-
lichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Bei 
Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung steht Ihnen kein 
Widerrufsrecht zu. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr 
ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
Ende der Widerrufsbelehrung

Kündigung / Beendigung des vertrages
Beträgt die vereinbarte Laufzeit mindestens 1 Jahr, verlängert der 
Vertrag sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht 3 Monate 
vor dem Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in Textform 
zugegangen ist. 
Bei Verträgen mit mehr als 3 Jahren Vertragslaufzeit besteht be-
reits zum Ablauf des dritten Versicherungsjahres die Kündigungs-
möglichkeit. Beträgt die Vertragsdauer weniger als 1 Jahr oder 
liegt ein Vertrag mit Einmalprämie vor, endet der Vertrag, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf. 
Weitere Kündigungsmöglichkeiten (z. B. im Versicherungsfall)  
ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
Sämtliche Kündigungen müssen in Textform erfolgen.

mitgliedsstaaten der eu, deren recht zur aufnahme von 
Beziehungen zum versicherungsnehmer vor abschluss des 
versicherungsvertrages zugrunde gelegt wird
Es wird das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde 
gelegt.

anwendbares recht / zuständiges gericht
Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland. Die Gerichtsstände für Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag ergeben sich aus den nachfolgenden 
Bedingungen.

information weiterer zum vertrag genannter Personen 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die mit dem Abschluss 
des Vertrages oder auch später eingeschlossenen mitversicherten 
Personen über deren Mitversicherung zu informieren. Bitte infor-
mieren Sie diese und andere Personen, die im Vertrag genannt, 
aber nicht mitversichert sind, darüber, dass wir deren Daten 
erheben und verwenden unter Berücksichtigung der Einwilligungs-
klausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutz-
hinweise zum Antrag. 

Sprache der vertragsbedingungen und der vertragsinforma
tionen / Sprache der Kommunikation von versicherer und 
versicherungsnehmer während der vertragslaufzeit 
Die Versicherungsbedingungen und die vorab ausgehändigten In-
formationen werden in deutscher Sprache verfasst. Der Versiche-
rer verpflichtet sich, die Kommunikation während der Laufzeit des 
Vertrages in deutscher Sprache zu führen. 

möglichkeiten des Zugangs zu einem außergerichtlichen Be
schwerde- und rechtsbehelfsverfahren 
Fragen zum Versicherungsschutz und etwaige Beschwerden kön-
nen gerichtet werden an: 
Manufaktur Augsburg GmbH
– Abteilung Beschwerdemanagement –
Proviantbachstraße 30
86153 Augsburg

Um dem Versicherungsnehmer den Zugang zu einer außergericht-
lichen Einigung bei Beschwerden oder Meinungsverschiedenhei-
ten zwischen ihm und dem Versicherer zu ermöglichen, kann eine 
Schlichtungsstelle eingeschaltet werden. Der Schlichtungssuchen-
de kann sich wenden an den Versicherungsombudsmann e.V., 
Postfach 080632,10006 Berlin. 
Die Möglichkeit des Versicherungsnehmers, den Rechtsweg zu 
beschreiten, bleibt davon unberührt. 

Beschwerde bei der zuständigen aufsichtsbehörde 
Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt 
gerichtet werden an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) Graurheindorfer Straße 108 53117 Bonn.

allgemeine Hinweise / Schlusserklärung
Änderung der Anschrift: Bitte informieren Sie uns unverzüglich in 
Textform, wenn sich Ihre Anschrift ändert. 
Besondere Vereinbarungen: Nebenabreden sind nur dann 
verbindlich, wenn sie der Versicherer durch Aufnahme in das 
Vertragsdokument bestätigt. 
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ii.  bedingungen für die 
PrivatHaftPflicHtverSicHerung 
(BPH 2018 Premium)

§ 1 umfang der versicherung 
§ 2 ausschlüsse 
§ 3 Persönliche Haftpflichtrisiken 
§ 4  Haftpflichtrisiken des versicherungsnehmers in der 

eigenschaft als Haus- und grundeigentümer, mieter 
§ 5 umweltrisiken 
§ 6 vermögensschäden 
§ 7 forderungsausfalldeckung
§ 8 mitversicherte Personen 
§ 9 ansprüche versicherter Personen untereinander
§ 10 Begrenzung der leistungen 
§ 11 Haftpflichtversicherung für Singles
§ 12 Haftpflichtversicherung für Senioren
§ 13 Beginn des vertrages; Beitrag 
§ 14 rechtzeitigkeit der Zahlung im lastschriftverfahren 
§ 15 dauer und ende des vertrages 
§ 16 Beitragsangleichung; Beitragsregulierung 
§ 17 Kündigung nach Beitragsangleichung 
§ 18  obliegenheiten des versicherungsnehmers im  

versicherungsfall
§ 19 Kündigung nach Schaden 
§ 20 tod des versicherungsnehmers 
§ 21 maklervollmacht
§ 22  vollmacht des versicherungsvertreters
§ 23 anzeigen und Willenserklärungen 
§ 24 verjährung 
§ 25 gerichtsstand 
§ 26 anzuwendendes recht 
§ 27 anpassung von versicherungsbedingungen
§ 28 Schlussbestimmungen 

 
gdv-garantie 
Der Versicherer garantiert dem Versicherungsnehmer, dass die 
dem Versicherungsvertag zugrunde liegenden Versicherungsbe-
dingungen (z. B.; Allgemeine Bedingungen, Allgemeine Bedingun-
gen zur Privathaftpflichtversicherung, vereinbarte Besondere Be-
dingungen) ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers 
von den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Allgemeine Bedingungen: Stand 02.2014, 
Besondere Bedingungen: 04.2011) abweichen. 
 

§ 1 umfang der versicherung 
1. Allgemeines 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos 
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignis-
ses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder Vermö-
gensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf 
Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung 
des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der 
Schadenverursachung, die zum Schaden geführt hat, kommt es 
nicht an.
2 Umfang des Versicherungsschutzes 
2..1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens als Privatperson. 
Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die 
Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Scha-
densersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, 
Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet 
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 
und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung 
des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Aner-
kenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers 
mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom 
Anspruch des Dritten freizustellen. 
Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, 
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtan-
spruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für 
den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder 
genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßi-
gen, gegebenenfalls die mit ihm besonders vereinbarten höheren 
Kosten des Verteidigers. 
Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versicherungs-
fall geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder 
ist ihm die Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Ent-
scheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachgelas-
sen, so ist der Versicherer an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung 
oder Hinterlegung verpflichtet. 
2.2 Der Versicherungsschutz umfasst außerdem die gesetzliche 
Haftpflicht 
2.2.1 aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
angegebenen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten 
des Versicherungsnehmers (versichertes „Risiko“); 
2.2.2 aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken sowie aus 
Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 
entstehen (Vorsorge-Versicherung). 
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Dies gilt nicht für Risiken 
 � aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 

Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen; 
 � die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie-

gen (ausgenommen das Halten von Hunden);
 � aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
 � aus der Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförderung, 

Verwendung von und Handel mit explosiblen Stoffen, soweit 
hierzu eine besondere behördliche Genehmigung erforderlich 
ist; 

 � die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rah-
men von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern 
sind. 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer 
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an 
ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
Kenntnis erlangt hat. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des 
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzei-
gen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfol-
gen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, 
entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung. 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt 
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das 
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war. 
Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemes-
senen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe 
des Beitrages innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang 
der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

§ 2 ausschlüsse 
1. Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus den Gefahren 

 � eines Betriebes oder Berufes, 
 � eines Dienstes, Amtes, 
 � einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art, 
 � einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung. 

2. Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung 
ausgeschlossen: 
2.1 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrages oder Zu-
sagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers hinausgehen. 
2.2 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen 
durch 

 � Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 
 � Senkungen von Grundstücken (auch eines darauf errichteten 

Werkes oder eines Teiles eines solchen) oder Erdrutschungen, 
 � Erschütterungen infolge Rammarbeiten, 
 � überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer, 
 � Flurschaden durch Weidevieh, 
 � Wildschaden. 

2.3 Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 
a) der Versicherungsnehmer diese Sachen 

 � gemietet, geleast, gepachtet, geliehen hat oder wenn diese 
Sachen Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages 
sind (mit Ausnahme von Schäden an fremden Sachen gemäß § 
3 Ziff. 8 und Mietsachschäden gem. § 4 Ziff. 3) oder 

 � durch verbotene Eigenmacht erlangt hat; 
b) die Schäden 

 � durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, 
Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbe-
weglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese 
Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit 
betroffen waren; 

 � dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese 
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder berufli-
chen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablageflä-
che und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen 
unmittelbar von der Benutzung betroffen waren; 

 � durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder 
(sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt) deren Teile 
im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden 
haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offen-
sichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von 
Schäden getroffen hatte. 

Sind die Voraussetzungen der obigen Ausschlüsse in der Person 
von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder 
Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt 
gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den 
Versicherungsnehmer wie für die durch den Versicherungsvertrag 
etwa mitversicherten Personen. 
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es 
sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 

 � auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-
nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung; 

 � wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung 
durchführen zu können; 

 � wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes 
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges; 

 � auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung; 

 � auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der 
Leistung; 

 � wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleis-
tungen. 

2.4 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem 
oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen io-
nisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder 
Röntgenstrahlen) sowie mit Laser- und Maserstrahlen. 
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2.5 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind 
auf 
a) gentechnische Arbeiten, 
b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
c) Erzeugnisse, die 

 � Bestandteile aus GVO enthalten, 
 � aus oder mithilfe von GVO hergestellt wurden. 

2.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen. 
2.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schika-
ne, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminie-
rungen (mit Ausnahme von Haftpflichtansprüchen gemäß § 3 Ziff. 
1.2). 
3. Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben: 
3.1 Versicherungsansprüche aller Personen, 
a) die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben; 
b)  die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kennt-

nis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
 � Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
 � Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

3.2 Haftpflichtansprüche 
a)  gegen den Versicherungsnehmer aus Schadenfällen von seinen 

Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben 
oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Per-
sonen gehören. Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspart-
ner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleich-
barer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern 
und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und 
-kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Ge-
schwister sowie Pflegeeltern und – kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis 
wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind); 

b)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versi-
cherungsvertrages; 

c)  gegen den Versicherungsnehmer von seinen gesetzlichen Ver-
tretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute 
Person ist. 

Die Ausschlüsse unter b) und c) erstrecken sich auch auf Haft-
pflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, 
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 
3.3 Haftpflichtansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder 
der oben genannten Personen gegen die Versicherten sowie An-
sprüche von Versicherten untereinander. 
3.4 Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen gegen den 
Versicherungsnehmer. Die Ausschlüsse unter 3.2 a) und b) sowie 
unter 3.3 und 3.4 erstrecken sich nicht auf Ansprüche aus Perso-
nen- und Sachschäden gemäß § 8. 
3.5 Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Subs-
tanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 
3.6 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der 
übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultie-
ren. Das Gleiche gilt für Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, 
die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, 
von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In bei-
den Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 
3.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungs-
nehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung 

oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenur-
sache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer 
mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Ver-
nichtung der gesamten Sache oder Leistung führt. 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im 
Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstel-
lung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen übernommen haben. 

§ 3 Persönliche Haftpflichtrisiken 
1. Haushalt, Sport und Freizeit 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers 
1.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichts-
pflicht über Minderjährige); 
1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen. In 
diesem Rahmen besteht auch Versicherungsschutz für den Fall, 
dass der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts wegen Benachteiligungen aus nachfolgend genannten 
Gründen für einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden auf 
Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Gründe für eine 
Benachteiligung sind die Rasse, die ethnische Herkunft, das Ge-
schlecht, die Religion, die Weltanschauung, eine Behinderung, das 
Alter oder die sexuelle Identität. Beschäftigte Personen sind auch 
die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis 
sowie die Person, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist; 
1.3 aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern und nicht 
versicherungspflichtigen Elektrofahrrädern (Pedelecs) sowie nicht 
selbstfahrenden Spiel- und Sportgeräten; 
1.4 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche 
Betätigung und die Teilnahme an Pferde- oder Kraftfahrzeugren-
nen sowie die Vorbereitung hierzu (Training); 
1.5 aus dem erlaubten privaten Besitz und dem Gebrauch von 
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, 
nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen; 
1.6 als Halter oder Hüter von 

 � zahmen Haustieren, 
 � gezähmten Kleintieren und Bienen
 � wilden Tieren (z. B. Schlangen, Spinnen, Skorpione) im Haus-

halt, sofern kein Haltungsverbot besteht.
Versicherungsschutz besteht nur, soweit es sich nicht um den 
Ersatz von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wiederein-
fangen der Tiere handelt.
Versicherungsschutz besteht nicht für Hüter und Halter von

 � Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren sowie 
von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwe-
cken gehalten werden. 

 � Soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht, ist 
jedoch die gesetzliche Haftpflicht 

 � als Halter von Blinden- und Behindertenbegleithunden, 
 � als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde, 
 � als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde und als Fahrer bei 

der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken
mitversichert.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder –
eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei denn, es handelt 
sich um Personenschäden oder um Sachschäden gem. Ziff. 8. 
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Sollten zur Haltung dieser Tiere behördliche Vorschriften bestehen 
und Genehmigungen erforderlich sein, besteht Versicherungs-
schutz während des Hütens nur bei Einhaltung dieser Vorschrif-
ten. 
1.7 aus dem erlaubten Abbrennen eines privaten Kleinfeuerwerks. 
Kleinfeuerwerke sind gemäß § 6 Abs. 3 der Ersten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (1. SprngV) pyrotechnische Gegenstände 
der Klasse II.
2. Auslandsaufenthalt 
Bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt ist die gesetzliche 
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen 
mitversichert. Der Versicherungsschutz gilt weltweit und ist zeitlich 
unbegrenzt. Eingeschlossen sind auch Versicherungsfälle, die auf 
eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland beste-
hendes versichertes Risiko zurückzuführen sind. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-
union angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versiche-
rers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei 
einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist. 
3. Ehrenamtliche Tätigkeit 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers oder einer mitversicherten Person aus den Gefahren einer 
nicht hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder einer unentgelt-
lichen Freiwilligenarbeit aufgrund sozialen Engagements. Eine Ent-
schädigung aus anderen Versicherungen (Sozialversicherung oder 
Privatversicherung) geht dieser Deckung vor (Subsidiärdeckung). 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus der 
Tätigkeit in hoheitlichen Ehrenämtern (wie z. B. als Bürgermeister, 
Gemeinderat, Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr, Schöffe bei 
Gericht) oder in Ehrenämtern mit beruflichem charakter (wie z. B. 
als Betriebs- und Personalrat). 
4. Fachpraktischer Unterricht 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers oder einer mitversicherten Person aus der Teilnahme an 
Betriebspraktika und am fachpraktischen Unterricht an Fachhoch-
schulen, Universitäten, Fach- und Berufsakademien, z. B. Laborar-
beiten. Hierbei sind auch Schäden versichert, die an bzw. auf dem 
Gelände der genannten Institutionen oder den Lehrgeräten (auch 
Maschinen) entstehen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, 
Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung. 
5. Schülerpraktikum 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Vertrag mitversi-
cherten Kinder aus der Teilnahme an einem Schülerpraktikum / ei-
ner Schnupperlehre bis zu sechs Wochen. Hierbei sind auch mit-
versichert Schäden an Betriebseinrichtungen und Gerätschaften. 
6. Gefälligkeitshandlung 
Unabhängig von der gesetzlichen Haftung besteht auch Versiche-
rungsschutz für Sachschäden, die der Versicherungsnehmer als 
Privatperson während einer Gefälligkeitshandlung verursacht. 
Dem Versicherungsnehmer sind die mitversicherten Personen 
gleichgestellt. Hiervon ausgenommen sind Au-pairs und Aus-
tauschschüler. Die Deckungssumme beträgt je Versicherungsfall 
1.000 EUR. 
7. Schlüsselverlust 
Versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Abhandenkommen 
von fremden Schlüsseln – sowohl privaten als auch beruflichen 
und Vereinsschlüsseln sowie Schlüsseln aus mitversicherter 

ehrenamtlicher Tätigkeit – einschl. General-, Hauptschlüssel und 
codekarten, die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person befunden ha-
ben. Dies gilt abweichend von § 2 auch während der beruflichen, 
dienstlichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit. 
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche 
Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige 
Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen sowie für 
vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen 
Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an 
welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde. 
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden 
eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs). Ausgeschlossen 
bleibt ferner die Haftung aus dem Verlust von Schlüsseln von 
beweglichen Sachen, insbesondere von Fahrzeugen. 
Die Deckungssumme beträgt je Versicherungsfall 25.000 EUR. 
8. Schäden an geliehenen, gemieteten, geleasten, gepachteten 
und überlassenen Sachen 
Versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden, die an zu 
privaten Zwecken geliehenen, gemieteten, geleasten oder ge-
pachteten Sachen entstehen sowie an Sachen, die Gegenstand 
eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. Hierzu zählen auch 
überlassene medizinische Geräte. Die Deckungssumme beträgt je 
Versicherungsfall 5.000 EUR. 
Ausgeschlossen bleiben Schäden an Kraft-, Luft- und Wasserfahr-
zeugen; Schäden an Geld, Urkunden, Sparbüchern und Wertpapie-
ren, Schmucksachen, Edelsteinen, Perlen, Briefmarken, Münzen 
und Medaillen, Sachen aus Gold oder Platin, Pelzen, Kunstgegen-
ständen und Antiquitäten; Schäden an Sachen, die dem Beruf bzw. 
Gewerbe des Versicherungsnehmers bzw. der mitversicherten 
Personen dienen; der Verlust von Wertpapieren, Urkunden und 
Geld; Schäden durch Abnutzung, Verschleiß oder übermäßige 
Beanspruchung und Vermögensfolgeschäden. 
9. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 
Versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters 
oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs verursacht werden, sofern dieses nicht der Versiche-
rungspflicht unterliegt und der Gebrauch von einem berechtigten 
Fahrer erfolgt. Der Versicherungsnehmer bzw. der Verfügungs-
berechtigte ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat. 
Hierzu zählen insbesondere nicht versicherungspflichtige 

 � nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrende 
Kraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen ohne Rücksicht auf eine 
Höchstgeschwindigkeit; 

 � Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindig-
keit von nicht mehr als 6 km/h; 

 � selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer bauartbedingten 
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h, wie z. B. 
Aufsitzrasenmäher, Schneeräumer; 

 � Krankenfahrstühle und Golfwagen; 
 � Anhänger; 
 � fremde, kurzzeitig gemietete bzw. rechtmäßig genutzte Wasser-

sportfahrzeuge; 
 � eigene Sportfahrzeuge ohne Motor / Treibsatz, wie z. B. Ruder-, 

Tret- und Schlauchboote sowie Segelboote, Strandsegler, Surf-
bretter und Eissegler mit einer Gesamtsegelfläche bis 10 qm, 
Kitedrachen;
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 � ferngelenkte Land- und Wasser-Modellfahrzeuge; 
 � Luftfahrzeuge. 

Ausgeschlossen sind jedoch Ansprüche aus dem Gebrauch von ei-
genen Wassersportfahrzeugen mit Motor / Treibsatz bzw. eigenen 
Wassersportfahrzeugen mit einer Gesamtsegelfläche über 10 qm. 
10. Elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung
10.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers oder einer mitversicherten Person wegen Schäden aus 
dem Austausch, der übermittlung und der Bereitstellung elektro-
nischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträ-
ger, soweit es sich handelt um 
a)  Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Ver-

änderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch 
computer- Viren und / oder andere Schadprogramme; 

b)  Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichter-
fassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten, 
und zwar wegen sich daraus ergebender Personen- und Sach-
schäden, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie der 
Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Er-
fassung / korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster 
Daten; 

c)  Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaus-
tausch. 

Für Ziff. 10.1 a) bis 10.1 c) gilt: 
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschen-
den, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheits-
maßnahmen und / oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) 
gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand 
der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch 
Dritte erfolgen. Wird diese Obliegenheit vorsätzlich verletzt, ver-
liert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. 
10.2 Für Personen-, Sach- und Vermögensschäden gelten die ver-
traglich vereinbarten Deckungssummen. Diese Deckungssummen 
stellen zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfäl-
le eines Jahres dar. 
10.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende zeitlich zusammenhängende Versicherungsfälle gelten als 
ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

 � auf derselben Ursache, 
 � auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem 

und zeitlichem Zusammenhang oder 
 � auf dem Austausch, der übermittlung und Bereitstellung elekt-

ronischer Daten mit gleichen Mängeln 
beruhen. 
10.4 Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle im 
Ausland. Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haft-
pflichtansprüche in europäischen Staaten und nach dem Recht 
europäischer Staaten geltend gemacht werden. 
10.5 Ausgeschlossen sind Ansprüche 
a) aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen: 

 � Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
 � IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
 � Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, 

-pflege;
 � Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Ser-

vice-Providing;
 � Betrieb von Datenbanken; 

b)  wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versiche-
rungsnehmer oder eine mitversicherte Person bewusst 

 � unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme / Datennetze 
eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks), 

 � Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu 
zerstören oder zu verändern (z. B. Software-Viren, Trojanische 
Pferde); 

c) gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 
Person, soweit der Schaden durch bewusstes Abweichen von 
gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme 
an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige 
bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt wurde; 

d) die in engem Zusammenhang stehen mit 
 � massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektro-

nisch übertragenen Informationen (z. B. Spamming), 
 � Dateien (z. B. cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte 

Informationen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen; 
e) wegen Schäden, die aus der übermittlung vertraulicher Daten 

oder Informationen entstehen. 
11. Tagesmutter / -vater 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als 
Tagespflegeperson (Tagesmutter / -vater), insbesondere aus der 
übernommenen Betreuung von bis zu acht fremden minderjähri-
ger Kinder. Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der 
Kinder bzw. ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu 
betreuenden Kinder erleiden. 
Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kin-
der sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sachen 
der zu betreuenden Kinder. 
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn es sich bei der 
Tätigkeit um eine Berufsausübung handelt. Nicht versichert ist je-
doch die Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben und Institutionen, 
z. B. Kindergärten, Kinderhorten oder Kindertagesstätten.
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der Ta-
geskinder während der Obhut bei den Tageseltern. Erlangt das 
Tageskind Versicherungsschutz aus einem anderen fremden Haft-
pflichtversicherungsvertrag, so entfällt der Versicherungsschutz 
aus diesem Vertrag.

§ 4 Haftpflichtrisiken des versicherungsnehmers in der eigen
schaft als Haus- und grundeigentümer, mieter 
1. Haus- und Grundbesitz / Miete 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
1.1 als Inhaber 
1.1.1 einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei 
Wohnungseigentum als Sondereigentümer) – einschließlich Feri-
enwohnung. Bei Sondereigentümern sind Haftpflichtansprüche 
der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung 
des Gemeinschaftseigentums versichert. Die Leistungspflicht 
erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum, 
1.1.2 eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses sowie als Mitei-
gentümer der zu einem Einfamilienhaus gehörenden Gemein-
schaftsanlagen, 
1.1.3 eines im Inland gelegenen Wochenend- und / oder Ferien-
hauses (auch eines fest installierten Wohnwagens), sofern sie vom 
Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person aus-
schließlich zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich der 
dazugehörigen Garagen und Gärten sowie eines Schrebergartens. 
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht aus der priva-
ten Vermietung von bis zu drei einzelnen Zimmern; nicht jedoch 
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von Wohnungen, Räumen zu gewerblichen Zwecken und Garagen. 
1.2 als Eigentümer eines bis zu 2000 qm großen unbebauten 
Grundstücks im Inland oder Ausland. 
Zu Ziffer 1.1 und 1.2 ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 
als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Um-
bauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten). Die gesetzliche 
Haftpflicht als Bauherr des unbebauten Grundstücks beschränkt 
sich hierbei auf das Inland; 
1.3 aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsneh-
mer in den oben genannten Eigenschaften in und vor den mitver-
sicherten Gebäuden und Räumlichkeiten obliegen (z. B. bauliche 
Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräu-
men auf Gehwegen). Versicherungsschutz besteht auch, wenn die 
Streu- und Reinigungspflicht durch Mietvertrag, Ortsstatut usw. 
etwa vertraglich übernommen wird; 
1.4 als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versiche-
rung bis zum Besitzwechsel bestand; 
1.5 der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser Eigen-
schaft. 
2. Anlagen der regenerativen Energiegewinnung 

 � Solaranlagen 
 � Geothermieanlagen zur Nutzung von Erdwärme 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers oder einer mitversicherten Person 
2.1 als Betreiber oder Inhaber von Photovoltaikanlagen auf einer der 
mitversicherten Immobilien. Mitversichert sind Regressansprüche 
des Netzbetreibers wegen Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter 
Lieferkapazitäten (Lieferantenrisiko) sowie sonstige Schäden im Zu-
sammenhang mit der Einspeisung des Solarstroms in dessen Strom-
netz (Einspeiserisiko). Mitversichert sind auch Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden aus der Verkehrssicherungspflicht; 
2.2 als Betreiber oder Inhaber von thermischen Solaranlagen auf 
einer der mitversicherten Immobilien wegen Schäden aus der 
Verkehrssicherungspflicht; 
2.3 als Betreiber oder Inhaber einer geothermischen Anlage, die 
der Wärme- und Warmwassererzeugung dient und sich auf einem 
der mitversicherten Grundstücke befindet. 
3. Mietsachschäden 
3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung 
von 
3.1.1 Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemie-
teten Räumen in Gebäuden, sofern es sich um fest mit dem 
Gebäude verbundene wesentliche Bestandteile handelt, sowie 
Ferienhäusern und Schrebergärten, jeweils im In- oder Ausland, 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden; 
3.1.2 beweglichen Sachen in Hotels, Pensionen, Ferienhäusern 
und -wohnungen, Schiffskabinen sowie Zugabteilen im In- und 
Ausland. 
3.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
3.2.1 Schäden an beweglichen Sachen in oder an sonstigen Ge-
bäuden, 
3.2.2 Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung, 
3.2.3 Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
ser- bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten, 
3.2.4 Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hierge-
gen besonders versichern kann. 
4. Sachschäden durch häusliche Abwässer 
Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch 
häusliche Abwässer und durch Abwässer aus dem Rückstau des 
Straßenkanals.

5. Sachschäden durch allmähliche Einwirkung 
Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch 
allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen 
oder Feuchtigkeit sowie von Niederschlägen. 

§ 5 umweltrisiken 
1. Versicherte Behältnisse und Anlagen 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Behältnis-
sen zur Lagerung von insgesamt 1.000 Liter gewässerschädlicher 
Stoffe in Kleingebinden mit einem Einzelfassungsvermögen von 
maximal 100 Liter je Gebinde; 
2. Gewässerschaden-Haftpflicht 
2.1 Anlagenrisiko 
2.1.1 Gegenstand der Versicherung 
a) Versichert ist die Haftpflicht als Inhaber der versicherten An-

lagen und Behältnisse zur Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für 
unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschaden). 

b) Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer 
durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt 
hat, für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtungen in 
Anspruch genommen werden. 

2.1.2 Versicherungsleistungen 
Die Höchstersatzleistung beträgt je Versicherungsfall 5.000.000 
EUR pauschal für Personen- und Sachschäden und 1.500.000 EUR 
für Vermögensschäden. 
2.1.3 Rettungskosten 
a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 

im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie 
außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer 
insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Deckungssumme nicht übersteigen. 

b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu 
ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die De-
ckungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von 
Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung 
des Versicherers. 

2.1.4 Vorsätzliche Verstöße 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz 
dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen 
herbeigeführt haben. 
2.1.5 Gemeingefahren 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in 
der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das 
Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elemen-
tare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
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2.1.6 Eingeschlossene Schäden 
Eingeschlossen sind – auch ohne dass ein Gewässerschaden droht 
oder eintritt – Schäden an unbeweglichen Sachen des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person, die dadurch 
verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestim-
mungswidrig aus der Anlage ausgetreten sind. Dies gilt auch bei 
allmählichem Eindringen der Stoffe in die Sachen. Der Versicherer 
ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, 
wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbes-
serun- gen sind abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an 
der Anlage selbst. Von jedem Schaden hat der Versicherungsneh-
mer 250 EUR selbst zu tragen. 
2.1.7 Erläuterungen 
a) Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung bezieht sich 

nicht nur auf die Haftpflicht aus § 89 des Wasserhaushaltsge-
setzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflicht-
bestimmun- gen privatrechtlichen Inhalts. 

b) Mitversichert ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden, 
die dadurch entstehen, dass aus den versicherten Behältern 
gewässerschädliche Stoffe in Abwässer und mit diesen in Ge-
wässer gelangen. 

c) Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des 
Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen 
als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstat-
tung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem 
Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) der 
Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet 
ist. Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederher-
stellung des Zustands von Grundstücks- und Gebäudeteilen 
– auch des Versicherungsnehmers –, wie er vor Beginn der 
Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesserun-
gen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung 
der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 

d) Nicht zum versicherten Risiko gehört die Haftpflicht des Eigen-
tümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder 
Wasserfahrzeuges wegen Schäden, die durch den Gebrauch 
des Fahrzeugs verursacht werden. 

2.2 Restrisiko (außer Anlagenrisiko) 
2.2.1 Gegenstand der Versicherung 
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden 
wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare 
Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder 
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschaden) mit Ausnahme der Haftpflicht 
als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. (Ver-
sicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besondere 
Vereinbarung gewährt.) 
2.2.2 Rettungskosten 
a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 

im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außer-
gerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleis-
tung die Deckungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. 

b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu 
ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die De-
ckungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des 

Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht 
als Weisung des Versicherers. 

2.2.3 Vorsätzliche Verstöße 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz 
dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen 
herbeigeführt haben. 
2.2.4 Gemeingefahren 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die 
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in 
der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das 
Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elemen-
tare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
2.3 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung 
von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (UschadG) 
2.3.1 Mitversichert sind öffentlich-rechtliche Pflichten oder An-
sprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltscha-
densgesetz, soweit während der Wirksamkeit des Versicherungs-
vertrages 

 � die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig 
und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 

 � die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und 
bestimmungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht 
Versicherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwen-
dung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter 
ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konst-
ruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse 
zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, 
wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeug-
nisse nach dem Stand der Wissenschaft und Technik nicht hätte 
erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 
Umweltschaden ist eine 

 � Schädigung von geschützten Arten und natürlichen  
Lebensräumen, 

 � Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, 
 � Schädigung des Bodens. 

Versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden 
an mitversicherten Grundstücken. 
Versichert sind im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsricht-
linie eintretende Versicherungsfälle. Versicherungsschutz besteht 
insoweit auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen 
Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedsstaaten, sofern diese 
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht 
überschreiten. 
2.3.2 Nicht versichert sind 
a) Pflichten oder Ansprüche, soweit sich diese gegen den Versi-

cherungsnehmer oder eine mitversicherte Person richten, die 
den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die 
dem Umweltschutz dienen, abweichen; 

b) Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, 
 � die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genomme-

ne Einwirkungen auf die Umwelt entstehen; 
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 � für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen 
können.

§ 6 vermögensschäden 
1. Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden aus Schadenereignissen, die 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 
2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
2.1 Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 
Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder 
gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen 
entstehen; 
2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerü-
che, Erschütterungen); 
2.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfen-
der oder gutachtlicher Tätigkeit; 
2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kredit-, Versiche-
rungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Untreue und Unterschlagung; 
2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 
2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen; 
2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen; 
2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Rationalisierung und 
Automatisierung, Auskunftserteilung, übersetzung sowie Reiseve-
ranstaltung; 
2.9 bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragge-
bers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 
2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen; 
2.11 Vermittlungsgeschäften aller Art; 
2.12 Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, 
Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder 
Aufsichtsgremien / Organe im Zusammenhang stehen. 

§ 7 forderungsausfalldeckung
1. Versichert ist der Versicherungsnehmer für den Fall, dass er 
einen Dritten aufgrund eines Haftpflichtschadens in Anspruch 
nimmt und dieser seiner Zahlungspflicht ganz oder teilweise nicht 
nachkommen kann, weil die Durchsetzung der Forderung gegen 
ihn gescheitert ist. 
Ein Haftpflichtschaden ist ein Ereignis, das den Tod, die Verletzung 
oder Gesundheitsschädigung des Versicherungsnehmers, die Be-
schädigung oder Vernichtung von Sachen des Versicherungsneh-
mers oder eine Vermögensschädigung, die nicht die Folge eines 
Personen- und / oder Sachschadens ist, zur Folge hatte und für 
dessen Folgen der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadensersatz verpflichtet 
ist. 
Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher, 
der nicht selbst eine versicherte Person dieser Privat-Haftpflicht-
versicherung ist. 

Der Haftpflichtschaden muss während der Wirksamkeit der Aus-
falldeckung eingetreten sein. 
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadensersat-
zansprüche, die aus folgenden Eigenschaften des Dritten entstan-
den sind: 
a) als Halter oder Hüter von Hunden oder Pferden, 
b) als Eigentümer oder Inhaber eines Wohngebäudes, 
c) als Halter und / oder Führer eines privat genutzten Bootes. 
Versicherungsschutz erstreckt sich ebenfalls auf die in der Privat- 
Haftpflichtversicherung mitversicherten Personen, mit Ausnahme 
von Hausangestellten, Au-pairs und Austauschschülern. 
2. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass der Ver-
sicherungsnehmer gegen den Dritten einen rechtskräftig gewor-
denen und vollstreckbaren Titel (Urteil, Vollstreckungsbescheid, 
gerichtlichen Vergleich) vor einem Gericht eines Mitgliedsstaates 
der EU, Norwegens oder der Schweiz erwirkt haben muss. Gleich-
gestellt ist ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungs-
klausel vor einem Notar eines dieser Staaten, aus dem hervorgeht, 
dass sich der Dritte persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung 
in sein gesamtes Vermögen unterwirft. 
3. Der Versicherungsnehmer hat nachzuweisen, dass eine Zwangs-
vollstreckung fehlgeschlagen ist bzw. aussichtslos erscheint. Eine 
Zwangsvollstreckung ist fehlgeschlagen, wenn sie nicht zu einer 
vollständigen Befriedigung der Schadensersatzansprüche des Ver-
sicherungsnehmers geführt hat. Sie erscheint aussichtslos, wenn 
der Dritte z. B. innerhalb der letzten 3 Jahre die eidesstattliche 
Versicherung abgegeben hat bzw. in dem beim Vollstreckungsge-
richt geführten Schuldnerverzeichnis eingetragen ist. 
4. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, wahrheitsgemäße 
und ausführliche Auskünfte zu dem Haftpflichtschaden zu ertei-
len und den Versicherer über den gesamten Schriftwechsel zu 
informieren sowie diesen auf Verlangen zu übergeben. Wird diese 
Obliegenheit vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-
mer seinen Versicherungsschutz. 
5. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, seine Ansprüche 
gegen den Dritten in Höhe der von dem Versicherer erbrachten 
Entschädigungsleistung an diesen in notarieller Form abzutreten 
und den Titel bzw. das notarielle Schuldanerkenntnis herauszuge-
ben. 
6. Kein Versicherungsschutz besteht
6.1 wenn und soweit ein anderer Versicherer leistungspflichtig ist, 
z. B. der Privat-Haftpflichtversicherer des Dritten oder ein Scha-
denversicherer (z. B. der Hausratversicherer) des Versicherungs-
nehmers. Decken diese Leistungen den gesamten Schadensersat-
zanspruch nicht ab, leistet der Versicherer nach Maßgabe dieser 
Bedingungen den Restanspruch aus diesem Versicherungsvertrag; 
6.2 wenn und soweit ein Sozialversicherungsträger oder Sozialhil-
feträger leistungspflichtig ist. 
7. Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten. 

§ 8 mitversicherte Personen 
1. Mitversichert ist 
1.1 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
1.1.1 des Ehegatten des Versicherungsnehmers; 
1.1.2 des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsneh-
mer lebenden nichtehelichen Partners. Der Versicherungsnehmer 
und der mitversicherte Partner müssen unverheiratet sein.
1.1.3 unverheiratete Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin-
der sowie pflegebedürftige Kinder und Kinder mit einer geistigen 
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Behinderung) des Versicherungsnehmers und / oder des mit 
dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Lebenspartners, 

 � solange sie minderjährig sind; 
 � bei volljährigen Kindern, solange sie sich noch in einer Schul- 

oder sich innerhalb eines Jahres anschließenden Berufsausbil-
dung befinden (Lehre und / oder Studium – auch Bachelor- und 
Masterstudiengang, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnah-
men und dgl.).

Versicherungsschutz besteht auch ein Jahr nach der ersten Berufs-
ausbildung und während einer zweiten Berufsausbildung, sofern 
diese innerhalb eines Jahres an die erste anschließt. 
Während des Freiwilligendienstes (als Ersatz für den Grundwehr- 
oder Zivildienst) oder während des freiwilligen sozialen / ökologi-
schen Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbil-
dung bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Die Mitversicherung von volljährigen pflegebedürftigen Kindern 
und Kindern mit einer geistigen Behinderung bleibt bei häuslicher 
Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer bestehen.
Die Mitversicherung für die Kinder des Partners, die nicht auch 
Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung 
der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer 
und dem Partner; 
1.1.4 von Au-pairs und Austauschschülern während ihres Auf-
enthaltes beim Versicherungsnehmer, soweit anderweitig kein 
Versicherungsschutz besteht. 
1.2 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungs-
nehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tä-
tigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder 
gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den 
Streudienst versehen. 
2. Deliktunfähige Personen 
Unabhängig von der gesetzlichen Haftung besteht auch Ver-
sicherungsschutz für Schäden, die die mitversicherten Kinder 
unter 7 Jahren – bei Unfällen mit einem Kraftfahrzeug oder einer 
Schienenbahn unter 10 Jahren – verursachen, und zwar auch 
dann, wenn keine Aufsichtspflichtverletzung vorliegt. Das Gleiche 
gilt für sonstige deliktunfähige Personen, solange sie mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben und dort 
behördlich gemeldet sind. Die Deckungssumme für Sach- und 
Vermögensschäden beträgt je Versicherungsfall 10.000 EUR. Für 
Personenschäden gilt die vertraglich vereinbarte Versicherungs-
summe.
3 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des Versiche-
rungsanspruchs 
3.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche 
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, 
sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten 
entsprechend anzuwenden. 
Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Ver-
sicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 
3.2 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststel-
lung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch 
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten 
ist zulässig. 

§ 9 ansprüche versicherter Personen untereinander 
1. Mitversichert sind etwaige übergangsfähige Regressansprüche 
von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, öffentlichen 
und privaten Arbeitgebern aus Personenschäden der Versicherten 
untereinander. 
2. Mitversichert sind auch Haftpflichtansprüche aus Sach- und 
Vermögensschäden der mitversicherten Au-pairs und Austausch-
schüler gegen den Versicherungsnehmer, die mitversicherten 
Lebenspartner und Angehörigen. 
Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen 
Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt der Versicherungsschutz 
gemäß Ziff. 1 bis 2. 

§ 10 Begrenzung der leistungen 
1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Ver-
sicherungsfall auf die vereinbarten Deckungssummen begrenzt. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. Mehrere 
während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende zeitlich 
zusammenhängende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle 
eingetreten ist, wenn diese 

 � auf derselben Ursache, 
 � auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem 

und zeitlichem Zusammenhang oder 
 � auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 

beruhen. 
Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versiche-
rungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung 
(Selbstbehalt). 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer 
in Versicherungsfällen bis zur Höhe des vereinbarten Selbstbehal-
tes nicht zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche 
verpflichtet. 
Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Doppelte der 
vereinbarten Deckungssummen begrenzt. 
2. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, 
ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt 
den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine 
Kosten. 
3. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht 
auf die Deckungssummen angerechnet. 
4. übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 
Versicherungsfall die Deckungssumme, trägt der Versicherer die 
Prozesskosten im Verhältnis der Deckungssumme zur Gesamthö-
he dieser Ansprüche. 
5. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-
zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Deckungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistun-
gen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der 
Deckungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis 
der Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der 
Rente vom Versicherer erstattet. Für die Berechnung des Renten-
wertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den 
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungs-
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falls. Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versi-
cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, 
wenn der Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder die 
nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restdeckungssum-
me übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen 
Betrag von der Deckungssumme abgesetzt. 
6. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich 
am Verhalten des Versicherten scheitert, hat der Versicherer für 
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Ent-
schädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

§ 11 Haftpflichtversicherung für Singles
Abweichend von den Bedingungen für die Privat-Haftpflichtversi-
cherung besteht ausschließlich Versicherungsschutz für den Versi-
cherungsnehmer und die im Haushalt des Versicherungsnehmers 
beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. 
Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefäl-
ligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den 
Streudienst versehen.
Der Beitrag zur Privat-Haftpflichtversicherung ist entsprechend 
ermäßigt („Single“-Nachlass). 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Folgendes unverzüglich 
anzuzeigen:

 � eine Heirat oder
 � das Eingehen einer eheähnlichen, häuslichen Gemeinschaft 

und / oder
 � die Mitversicherung eines oder mehrerer Kinder bzw. sonstiger 

mitversicherter Personen. 
Dadurch entfällt der Nachlass und es ist der dann gültige Tarifbei-
trag zu entrichten.

§ 12 Haftpflichtversicherung für Senioren
Die Beiträge zur Privat-Haftpflichtversicherung sind reduziert. Bei 
übergang der Versicherung bleibt dieser Nachlass erhalten, wenn 
der neue Versicherungsnehmer das 55. Lebensjahr vollendet hat. 
Andernfalls ist der dann gültige Tarifbeitrag zu zahlen. 

§ 13 Beginn des vertrages; Beitrag 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, und zwar auch dann, wenn zur Beitrags-
zahlung erst später aufgefordert, der Beitrag (Einlösungsbeitrag) 
aber ohne Verzug gezahlt wird. 
Die Beiträge sind auf monatlicher Grundlage bemessen. Die Versi-
cherungsperiode (§ 12 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)) beträgt 
daher stets einen Monat. Die Beiträge sind entsprechend der 
Versicherungsperiode als Monatsbeitrag zu entrichten, alternativ 
kann jedoch ein anderer Zahlungsrhythmus (jährlich, halb- oder 
vierteljährlich) vereinbart werden. Für die im Voraus entrichteten 
Jahres- und Halbjahresbeiträge wird ein entsprechender Nachlass 
gewährt. 
Der Beitragszeitraum richtet sich nach dem vereinbarten Zah-
lungsrhythmus. 
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, 
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimm-
ten Höhe zu entrichten hat. 

1. Erstbeitrag 
Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist unverzüg-
lich nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu zahlen, jedoch 
nicht vor dem mit dem Versicherungsnehmer vereinbarten, im 
Versicherungsschein angegebenen Beginn der Versicherung. Zahlt 
der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 
1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
2. Folgebeitrag 
Die Folgebeiträge sind, sofern nicht etwas anderes bestimmt ist, 
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig. 
3. Haftung 
3.1 Die Haftung des Versicherers beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, und zwar auch dann, wenn 
zur Beitragszahlung erst später aufgefordert, der Beitrag (Einlö-
sungsbeitrag) aber ohne Verzug gezahlt wird. Ist dem Versiche-
rungsnehmer bei Antragstellung bekannt, dass ein Versicherungs-
fall bereits eingetreten ist, so entfällt dafür die Haftung. 
3.2 Abweichend von dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt beginnt der Versicherungsschutz bereits um 00:00 Uhr, 
wenn 

 � für das zu versichernde Risiko vor Beginn dieses Vertrages 
gleichartiger Versicherungsschutz bei einem anderen Versiche-
rungsunternehmen (Vorversicherer) bestanden hat und 

 � der Versicherungsvertrag des Vorversicherers um 24:00 Uhr 
des Tages endet, der vor dem im Versicherungsschein angege-
benen Vertragsbeginn liegt. 

4. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf 
übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklä-
rung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versiche-
rer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versi-
cherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht auf die Rechts-
folgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen 
und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zu-
sätzlich den für das erste Jahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

§ 14 rechtzeitigkeit der Zahlung im lastschriftverfahren 
Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer 
in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers 
erfolgt. 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen 
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu 
vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der 
Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschrift-
verfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur über-
mittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer 
hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 
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§ 15 dauer und ende des vertrages 
1. Der Vertrag ist zunächst für die im Versicherungsschein angege-
bene Zeit abgeschlossen. 
2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um eine weitere Versicherungsperiode, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor Ablauf eine 
Kündigung in Textform zugegangen ist. 
Nach Ablauf kann der Vertrag unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten zum Ende der dann laufenden Versicherungsperiode in 
Textform gekündigt werden. 
3. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren dann der Ver-
trag schon zum Ablauf des dritten Jahres unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten in Textform gekündigt werden; maßgeblich 
für die Einhaltung der Frist ist der Zugang der Kündigung beim 
Vertragspartner. 
4. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt. 

§ 16 Beitragsangleichung; Beitragsanpassung; 
Beitragsregulierung;
1. Beitragsangleichung 
1.1 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt zum 1. Juli eines jeden 
Jahres, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr 
der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der 
Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer 
gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. 
Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, 
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. 
Als Schadenzahlungen gelten auch die speziell durch den einzel-
nen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von 
Grund und der Höhe der Versicherungsleistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten 
Schadenfälle. 
1.2 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle 
einer Verminderung verpflichtet, den Beitrag zum Beginn des 
Versicherungsjahres um den ermittelten Prozentsatz zu verändern 
(Beitragsangleichung). Der veränderte Folgebeitrag wird dem 
Versicherungsnehmer in Textform bekannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versiche-
rers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren 
Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für 
diese Jahre ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgebeitrag 
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt 
seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf 
diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden 
Absatz ergeben würde. 
1.3 Liegt die Veränderung unter 5 Prozent, entfällt eine Beitrag-
sangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden 
Jahren zu berücksichtigen. 
2 Beitragsanpassungsklausel 
D.er Versicherer ist berechtigt, die vertraglich vereinbarten Bei-
träge für Versicherungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen und 
gleichem Deckungsumfang anzupassen, wenn die Schadenauf-
wendungen und Kosten eines Geschäftsjahres die Beitragseinnah-
men ohne Versicherungsteuer, jeweils bezogen auf diese Verträge, 

überschreiten. Die anerkannten Grundsätze der Versicherungsma-
thematik sind anzuwenden.
Die Anpassung darf 10 Prozent des vertraglichen Beitrags nicht 
überschreiten. Der geänderte Beitrag darf den im Zeitpunkt 
der Änderung geltenden Tarifbeitrag für neu abgeschlossene 
Versicherungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem 
Deckungsumfang nicht übersteigen.
Die Anpassung tritt jeweils für Verträge mit Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres in Kraft. Der Assekuradeur teilt dem Versiche-
rungsnehmer die Anpassung der Beiträge spätestens einen Monat 
vor Fälligkeit des Beitrages schriftlich mit. 
3. Beitragsregulierung 
3.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, 
ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber 
den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann 
auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die 
Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforde-
rung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. 
Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher 
Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der 
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 
3.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers 
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag berichtigt (Beitrags-
regulierung). Bei einer Erhöhung oder Erweiterung des Risikos er-
folgt diese Berichtigung ab dem Zeitpunkt der Veränderung, beim 
Wegfall versicherter Risiken ab dem Zeitpunkt des Eingangs der 
Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindest-
beitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle nach dem 
Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßi-
gungen des Mindestbeitrages werden berücksichtigt. 
3.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mittei-
lung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben 
zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen 
Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. 
Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsre-
gulierung statt. 
Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur 
zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten 
nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten. 

§ 17 Kündigung nach Beitragsangleichung /  
Beitragsanpassung 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung oder 
Beitragsanpassung, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens 
jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung 
wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den Versicherungs-
nehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. 
Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen 
Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht. 
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§ 18 obliegenheiten des versicherungsnehmers im 
versicherungsfall 
1. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Schadener-
eignis, das Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
zur Folge haben könnte. 
2. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Wo-
che anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche 
erhoben wurden. 
Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftli-
ches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein 
Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, 
hat er dies unverzüglich anzuzeigen. 
3. Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Ab-
wendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des 
Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versiche-
rungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche 
und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei 
der Schadenermittlung und –regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung 
des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 
Werden diese Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der 
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. 
4. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens 
dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im 
Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Ver-
sicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle 
erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfügung stellen. Gegen einen Mahnbescheid oder eine 
Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss 
der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst 
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versi-
cherers bedarf es nicht. 
5. Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das 
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente 
zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts 
bevollmächtigt. 
6. Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmä-
ßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsneh-
mers abzugeben. 
7. Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs-
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener 
Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Um-
stand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres als 
besonders gefahrdrohend.

§ 19 Kündigung nach Schaden 
1. Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

 � vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde 
oder 

 � dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich 
zugestellt wird. 

2. Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spä-
testens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der 
Zustellung der Klage zugegangen sein. 

3. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres, wirksam wird. 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 20 tod des versicherungsnehmers 
Für den mitversicherten Ehegatten oder den unverheirateten 
Partner des Versicherungsnehmers und / oder deren unverheira-
tete Kinder besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz 
im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten 
Beitragsfälligkeitstermin fort. Wird die nächste Beitragsrechnung 
durch den überlebenden Ehegatten oder den unverheirateten 
Partner eingelöst, wird dieser Versicherungsnehmer. 

§ 21 maklervollmacht
Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmäch-
tigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers 
entgegenzunehmen.
Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an 
den Versicherer weiterzuleiten.

§ 22 vollmacht des versicherungsvertreters
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versi-
cherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen 
betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertra-

ges,
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 

Beendigung,
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-

ges und während des Versicherungsverhältnisses.
2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge 
dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

§ 23 anzeigen und Willenserklärungen 
1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Stelle gerichtet werden. 
2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, 
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach 
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend 
für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 
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§ 24 verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

§ 25 gerichtsstand 
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessord-
nung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes 
zuständigen Gericht geltend machen. 
2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermange-
lung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Soweit es 
sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, 
kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für 
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständi-
gen Gericht geltend machen. 

§ 26 anzuwendendes recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

§ 27 anpassung von versicherungsbedingungen 
1. Der Versicherer ist berechtigt, 

 � bei Änderung von Gesetzen, auf denen die Bestimmungen des 
Versicherungsvertrages beruhen, 

 � bei unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden Ände-
rungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung, der Verwal-
tungspraxis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht oder der Kartellbehörden, 

 � im Fall der Unwirksamkeit von Bedingungen sowie 
 � zur Abwendung einer kartell- oder aufsichtsbehördlichen 

Beanstandung 
einzelne Bedingungen mit Wirkung für bestehende Verträge zu 
ergänzen oder zu ersetzen. Die neuen Bedingungen sollen den 
ersetzten rechtlich und wirtschaftlich weitestgehend entsprechen. 
Sie dürfen die Versicherten auch unter Berücksichtigung der 
bisherigen Auslegung in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht 
nicht unzumutbar benachteiligen. 
2. Die geänderten Bedingungen werden dem Versicherungs-
nehmer schriftlich bekannt gegeben und erläutert. Sie gelten als 
genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe in Textform widerspricht. Hierauf wird 
er bei der Bekanntgabe besonders hingewiesen. Zur Fristwahrung 
ist die Absendung ausreichend. Bei fristgerechtem Widerspruch 
laufen die Verträge mit den ursprünglichen Bedingungen weiter. 
3. Zur Beseitigung von Auslegungszweifeln kann der Versicherer 
den Wortlaut von Bedingungen ändern, wenn diese Anpassung 
vom bisherigen Bedingungstext gedeckt ist und den objektiven 

Willen sowie die Interessen beider Parteien berücksichtigt. Das 
Verfahren nach Nr. 2 ist zu beachten.

§ 28 Schlussbestimmungen 
Nicht zum versicherten Risiko gehört, was weder nach dem Antrag 
ausdrücklich in Versicherung gegeben wurde noch nach den Versi-
cherungsbedingungen beitragsfrei eingeschlossen ist. 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes 
bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbe-
sondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, 
die nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des 
Versicherungsvertrages sind.
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iii.  Auszug
aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), 
dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO)

§ 5 vvg abweichender versicherungsschein 
(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag 
des Versicherungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen 
ab, gilt die Abweichung als genehmigt, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 2 erfüllt sind und der Versicherungsnehmer nicht 
innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in 
Textform widerspricht. 
(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei übermitt-
lung des Versicherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abwei-
chungen als genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versicherungs-
scheins in Textform widerspricht. Auf jede Abweichung und die 
hiermit verbundenen Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein aufmerk-
sam zu machen. 
(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht 
erfüllt, gilt der Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versi-
cherungsnehmers geschlossen. 
(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf 
verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§ 8 vvg Widerrufsrecht des versicherungsnehmers
(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung inner-
halb von 14 Tagen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegen-
über dem Versicherer zu erklären und muss keine Begründung 
enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende 
Unterlagen dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen 
sind: 
1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die 
weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und
2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und 
über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsneh-
mer seine Rechte entsprechend den Erfordernissen des eingesetz-
ten Kommunikationsmittels deutlich macht und die den Namen 
und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, gegenüber dem der 
Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn 
und auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 enthält.
Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen nach Satz 1 obliegt 
dem Versicherer.
(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht 
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als 
einem Monat,
2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei 
denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des  
§ 312c des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeits-
vertraglichen Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich 
um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312c des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs,
4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des  
§ 210 Absatz 2.
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten 
auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollstän-

dig erfüllt ist, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht 
ausgeübt hat.
(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist 
abweichend von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in 
§ 312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten 
Pflichten.
(5) Die nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zu erteilende Belehrung genügt 
den dort genannten Anforderungen, wenn das Muster der Anlage 
zu diesem Gesetz in Textform verwendet wird. Der Versicherer 
darf unter Beachtung von Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 in Format und 
Schriftgröße von dem Muster abweichen und Zusätze wie die 
Firma oder ein Kennzeichen des Versicherers anbringen.

§ 11 vvg verlängerung, Kündigung
(1) Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen 
Versicherungsverhältnis im Voraus eine Verlängerung für den 
Fall vereinbart, dass das Versicherungsverhältnis nicht vor Ablauf 
der Vertragszeit gekündigt wird, ist die Verlängerung unwirksam, 
soweit sie sich jeweils auf mehr als ein Jahr erstreckt.
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit einge-
gangen, kann es von beiden Vertragsparteien nur für den Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Auf das 
Kündigungsrecht können sie einvernehmlich bis zur Dauer von 
zwei Jahren verzichten.
(3) Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich 
sein; sie darf nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als 
drei Monate betragen.
(4) Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei 
Jahren geschlossen worden ist, kann vom Versicherungsnehmer 
zum Schluss des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

§ 15 vvg Hemmung der verjährung
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruch-
steller in Textform zugeht.

§ 19 vvg anzeigepflicht
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Ent-
schluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Ver-
sicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, 
aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der 
Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.
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(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versiche-
rer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen.
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach 
Absatz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen wer-
den auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom 
Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab 
der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 
4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn 
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertrags-
änderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versiche-
rungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 20 vvg vertreter des versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und 
des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und 
die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des 
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungs-
nehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 21 vvg ausübung der rechte des versicherers
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von 
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei 
der Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die Frist 
nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des 
Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf 
einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen 
nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht 

für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder 
arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.

§ 22 vvg arglistige täuschung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23 vvg gefahrerhöhung
(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen.
(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-
nehmers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, 
hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt 
hat, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

§ 24 vvg Kündigung wegen gefahrerhöhung
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach  
§ 23 Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat 
die Verpflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versi-
cherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.
(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versiche-
rers von der Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der 
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestan-
den hat.

§ 25 vvg Prämienerhöhung wegen gefahrerhöhung
(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für 
diese höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die 
Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen 
dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend.
(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der 
höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer 
hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht 
hinzuweisen.

§ 26 vvg leistungsfreiheit wegen gefahrerhöhung
(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich 
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verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein 
müssen, es sei denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu 
diesem Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn 
die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht 
auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung gilt 
Absatz 1 Satz 2.
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versiche-
rer zur Leistung verpflichtet, 
1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war 
oder
2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war.

§ 27 vvg unerhebliche gefahrerhöhung
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerheb-
liche Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Um-
ständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung 
mitversichert sein soll.

§ 28 vvg verletzung einer vertraglichen obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Ver-
sicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die 
Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung ei-
ner vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Oblie-
genheit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt 
hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versi-
cherers nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verlet-
zung einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, 
ist unwirksam.

§ 29 vvg teilrücktritt, teilkündigung, teilweise  
leistungsfreiheit
(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer 
nach den Vorschriften dieses Abschnittes zum Rücktritt oder zur 
Kündigung berechtigt ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstän-
de oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, steht 
dem Versicherer das Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung für 
den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen al-
lein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bedingungen 
nicht geschlossen hätte.
(2) Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur 
Kündigung bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen 
Gebrauch, ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versi-
cherungsverhältnis bezüglich des übrigen Teils zu kündigen. Die 
Kündigung muss spätestens zum Schluss der Versicherungsperio-
de erklärt werden, in welcher der Rücktritt oder die Kündigung des 
Versicherers wirksam wird.
(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer 
wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung 
ganz oder teilweise leistungsfrei ist, nur bezüglich eines Teils der 
Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung 
bezieht, ist auf die Leistungsfreiheit Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

§ 37 vvg Zahlungsverzug bei erstprämie
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie 
aufmerksam gemacht hat.

§ 38 vvg Zahlungsverzug bei folgeprämie
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betra-
gen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rück-
ständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 
und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefass-
ten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder 
der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.
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(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn 
der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn 
der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden 
ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; 
Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 39 vvg vorzeitige vertragsbeendigung
(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden 
hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund 
des § 19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des Versicherers wegen 
arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer die Prämie 
bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklä-
rung zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine 
angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versi-
cherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug 
der für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

§ 43 vvg Begriffsbestimmung
(1) Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im 
eigenen Namen für einen anderen, mit oder ohne Benennung 
der Person des Versicherten, schließen (Versicherung für fremde 
Rechnung).
(2) Wird der Versicherungsvertrag für einen anderen geschlossen, 
ist, auch wenn dieser benannt wird, im Zweifel anzunehmen, dass 
der Versicherungsnehmer nicht als Vertreter, sondern im eigenen 
Namen für fremde Rechnung handelt.
(3) Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass der Versicherungs-
vertrag für einen anderen geschlossen werden soll, gilt er als für 
eigene Rechnung geschlossen.

§ 44 vvg rechte des versicherten
(1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte 
aus dem Versicherungsvertrag dem Versicherten zu. Die über-
mittlung des Versicherungsscheins kann jedoch nur der Versiche-
rungsnehmer verlangen.
(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungs-
nehmers nur dann über seine Rechte verfügen und diese Rechte 
gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz des Versicherungs-
scheins ist.

§ 45 vvg rechte des versicherungsnehmers
(1) Der Versicherungsnehmer kann über die Rechte, die dem 
Versicherten aus dem Versicherungsvertrag zustehen, im eigenen 
Namen verfügen.

(2) Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, ist der Versicherungs-
nehmer ohne Zustimmung des Versicherten zur Annahme der 
Leistung des Versicherers und zur übertragung der Rechte des 
Versicherten nur befugt, wenn er im Besitz des Versicherungs-
scheins ist.
(3) Der Versicherer ist zur Leistung an den Versicherungsnehmer 
nur verpflichtet, wenn der Versicherte seine Zustimmung zu der 
Versicherung erteilt hat.

§ 46 vvg rechte zwischen versicherungsnehmer und versi
chertem
Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten 
oder, falls über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet 
ist, der Insolvenzmasse den Versicherungsschein auszuliefern, 
bevor er wegen seiner Ansprüche gegen den Versicherten in Be-
zug auf die versicherte Sache befriedigt ist. Er kann sich für diese 
Ansprüche aus der Entschädigungsforderung gegen den Versiche-
rer und nach deren Einziehung aus der Entschädigungssumme vor 
dem Versicherten und dessen Gläubigern befriedigen.

§ 47 vvg Kenntnis und verhalten des versicherten
(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung 
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten zu berücksichtigen.
(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder 
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsneh-
mers nicht möglich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer 
braucht den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versi-
cherten geschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten geschlossen und bei Vertragsschluss dem Versi-
cherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten schließt.

§ 48 vvg versicherung für rechnung „wen es angeht“
Ist die Versicherung für Rechnung „wen es angeht“ genommen 
oder ist dem Vertrag in sonstiger Weise zu entnehmen, dass unbe-
stimmt bleiben soll, ob eigenes oder fremdes Interesse versichert 
ist, sind die §§ 43 bis 47 anzuwenden, wenn sich aus den Umstän-
den ergibt, dass fremdes Interesse versichert ist.

§ 51 vvg Prämienzahlung
(1) Der Beginn des Versicherungsschutzes kann von der Zahlung 
der Prämie abhängig gemacht werden, sofern der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Voraussetzung aufmerksam gemacht hat.
(2) Von Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers abgewichen werden.
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§ 69 vvg gesetzliche vollmacht
(1) Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
1. Anträge, die auf den Abschluss eines Versicherungsvertrags 
gerichtet sind, und deren Widerruf sowie die vor Vertragsschluss 
abzugebenden Anzeigen und sonstigen Erklärungen vom Versi-
cherungsnehmer entgegenzunehmen,
2. Anträge auf Verlängerung oder Änderung eines Versicherungs-
vertrags und deren Widerruf, die Kündigung, den Rücktritt und 
sonstige das Versicherungsverhältnis betreffende Erklärungen 
sowie die während der Dauer des Versicherungsverhältnisses zu 
erstattenden Anzeigen vom Versicherungsnehmer entgegenzu-
nehmen und
3. die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder 
Verlängerungsscheine dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.
(2) Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn 
leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss 
der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er 
die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder 
infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.
(3) Der Versicherungsnehmer trägt die Beweislast für die Abgabe 
oder den Inhalt eines Antrags oder einer sonstigen Willenserklä-
rung nach Absatz 1 Nr. 1 und 2. Die Beweislast für die Verletzung 
der Anzeigepflicht oder einer Obliegenheit durch den Versiche-
rungsnehmer trägt der Versicherer.

§ 74 vvg überversicherung
(1) übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspar-
tei verlangen, dass die Versicherungssumme zur Beseitigung der 
überversicherung unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.
(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, 
sich aus der überversicherung einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer 
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 75 vvg unterversicherung
Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versiche-
rungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, ist der 
Versicherer nur verpflichtet, die Leistung nach dem Verhältnis der 
Versicherungssumme zu diesem Wert zu erbringen.

§ 77 vvg mehrere versicherer
(1) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, jedem Versicherer die andere 
Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der 
andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.
(2) Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der 
entgehende Gewinn, bei einem anderen Versicherer der sonstige 
Schaden versichert, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

§ 78 vvg Haftung bei mehrfachversicherung
(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versi-
cherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, 
den Gesamtschaden (Mehrfachversicherung), haften die Versiche-
rer in der Weise als Gesamtschuldner, dass jeder Versicherer den 
von ihm nach dem Vertrag zu leistenden Betrag zu zahlen hat, der 
Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr als den Betrag 
des Schadens verlangen kann.
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach 
Maßgabe der Beträge verpflichtet, die sie dem Versicherungs-
nehmer nach dem jeweiligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf 
eine der Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden, kann 
der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den 
anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend 
machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgeblichen Recht zur 
Ausgleichung verpflichtet ist.
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

§ 79 vvg Beseitigung der mehrfachversicherung
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 
Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er ver-
langen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder 
die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der 
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühe-
re Versicherung nicht gedeckt ist.
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Ver-
sicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in 
diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder 
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der 
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 80 vvg fehlendes versichertes interesse
(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei 
einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für 
ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. 
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen.
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi-
cherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte 
beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.
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(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interes-
se in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Ver-
sicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 82 vvg abwendung und minderung des Schadens
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falles nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen.
(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzu-
holen, wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an 
dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln.
(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 
2 ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.
(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat.

§ 83 vvg aufwendungsersatz
(1) Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungsnehmers 
nach § 82 Abs. 1 und 2, auch wenn sie erfolglos bleiben, insoweit 
zu erstatten, als der Versicherungsnehmer sie den Umständen 
nach für geboten halten durfte. Der Versicherer hat den für die 
Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen.
(2) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach Absatz 1 entsprechend kürzen.
(3) Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß 
den Weisungen des Versicherers macht, sind auch insoweit zu 
erstatten, als sie zusammen mit der sonstigen Entschädigung die 
Versicherungssumme übersteigen.
(4) Bei der Tierversicherung gehören die Kosten der Fütterung und 
der Pflege sowie die Kosten der tierärztlichen Untersuchung und 
Behandlung nicht zu den vom Versicherer nach den Absätzen 1 bis 
3 zu erstattenden Aufwendungen.

§ 85 vvg Schadensermittlungskosten
(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, die 
durch die Ermittlung und Feststellung des von ihm zu ersetzenden 
Schadens entstehen, insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung 
den Umständen nach geboten war. Diese Kosten sind auch inso-
weit zu erstatten, als sie zusammen mit der sonstigen Entschädi-
gung die Versicherungssumme übersteigen.

(2) Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung 
eines Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der 
Versicherer nicht zu erstatten, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer ist zu der Zuziehung vertraglich verpflichtet oder vom 
Versicherer aufgefordert worden.
(3) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz entsprechend kürzen.

§ 86 vvg übergang von ersatzansprüchen
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden.
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung 
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei 
dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht 
verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten er-
langen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers ge-
gen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, kann der übergang nach Absatz 1 nicht gel-
tend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verursacht.

§ 95 vvg veräußerung der versicherten Sache
(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-
ßert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer 
seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergeben-
den Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die 
auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.
(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.

§ 96 vvg Kündigung nach veräußerung
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten 
Sache das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versi-
cherers von der Veräußerung ausgeübt wird.
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder für den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb 
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.
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(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht 
nicht.

§ 97 vvg anzeige der veräußerung
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und 
der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leis-
tung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, 
oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht 
gekündigt hat.

§ 108 vvg verfügung über den freistellungsanspruch
(1) Verfügungen des Versicherungsnehmers über den Freistel-
lungsanspruch gegen den Versicherer sind dem Dritten gegenüber 
unwirksam. Der rechtsgeschäftlichen Verfügung steht eine Ver-
fügung im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung 
gleich.
(2) Die Abtretung des Freistellungsanspruchs an den Dritten kann 
nicht durch Allgemeine Versicherungsbedingungen ausgeschlos-
sen werden.

§ 143 vvg fortdauer der leistungspflicht gegenüber Hypothe
kengläubigern
(1) Bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie bleibt der 
Versicherer gegenüber einem Hypothekengläubiger, der seine 
Hypothek angemeldet hat, bis zum Ablauf eines Monats ab dem 
Zeitpunkt zur Leistung verpflichtet, zu welchem dem Hypothe-
kengläubiger die Bestimmung der Zahlungsfrist oder, wenn diese 
Mitteilung unterblieben ist, die Kündigung mitgeteilt worden ist.
(2) Die Beendigung des Versicherungsverhältnisses wird gegen-
über einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemel-
det hat, erst mit dem Ablauf von zwei Monaten wirksam, nachdem 
ihm die Beendigung und, sofern diese noch nicht eingetreten war, 
der Zeitpunkt der Beendigung durch den Versicherer mitgeteilt 
worden ist oder er auf andere Weise hiervon Kenntnis erlangt hat. 
Satz 1 gilt nicht, wenn das Versicherungsverhältnis wegen unter-
bliebener Prämienzahlung durch Rücktritt oder Kündigung des 
Versicherers oder durch Kündigung des Versicherungsnehmers, 
welcher der Hypothekengläubiger zugestimmt hat, beendet wird.
(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für die Wirksamkeit einer Ver-
einbarung zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsneh-
mer, durch die der Umfang des Versicherungsschutzes gemindert 
wird oder nach welcher der Versicherer nur verpflichtet ist, die 
Entschädigung zur Wiederherstellung des versicherten Gebäudes 
zu zahlen.
(4) Die Nichtigkeit des Versicherungsvertrags kann gegenüber 
einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, 
nicht geltend gemacht werden. Das Versicherungsverhältnis endet 

jedoch ihm gegenüber nach Ablauf von zwei Monaten, nachdem 
ihm die Nichtigkeit durch den Versicherer mitgeteilt worden ist 
oder er auf andere Weise von der Nichtigkeit Kenntnis erlangt hat.

§ 145 vvg übergang der Hypothek
Soweit der Versicherer den Hypothekengläubiger nach § 143 be-
friedigt, geht die Hypothek auf ihn über. Der übergang kann nicht 
zum Nachteil eines gleich- oder nachstehenden Hypothekengläu-
bigers geltend gemacht werden, dem gegenüber die Leistungs-
pflicht des Versicherers bestehen geblieben ist.

§ 280 BgB Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so 
kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat.
(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der 
Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des § 286 
verlangen.
(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter 
den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des 
§ 283 verlangen.

§ 288 BgB verzugszinsen und sonstiger verzugsschaden
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der 
Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt 
ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen neun Prozent-
punkte über dem Basiszinssatz.
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere 
Zinsen verlangen.
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausge-
schlossen.
(5) Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des 
Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, außerdem einen 
Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. 
Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine 
Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die 
Pauschale nach Satz 1 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz 
anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung 
begründet ist.
(6) Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, die den Anspruch des 
Gläubigers einer Entgeltforderung auf Verzugszinsen ausschließt, 
ist unwirksam. Gleiches gilt für eine Vereinbarung, die diesen 
Anspruch beschränkt oder den Anspruch des Gläubigers einer 
Entgeltforderung auf die Pauschale nach Absatz 5 oder auf Ersatz 
des Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, 
ausschließt oder beschränkt, wenn sie im Hinblick auf die Belange 
des Gläubigers grob unbillig ist. Eine Vereinbarung über den 
Ausschluss der Pauschale nach Absatz 5 oder des Ersatzes des 
Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, ist 
im Zweifel als grob unbillig anzusehen. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht 
anzuwenden, wenn sich der Anspruch gegen einen Verbraucher 
richtet.
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§ 836 BgB Haftung des grundstücksbesitzers
(1) Wird durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen 
mit einem Grundstück verbundenen Werkes oder durch die Ablö-
sung von Teilen des Gebäudes oder des Werkes ein Mensch getö-
tet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder 
eine Sache beschädigt, so ist der Besitzer des Grundstücks, sofern 
der Einsturz oder die Ablösung die Folge fehlerhafter Errichtung 
oder mangelhafter Unterhaltung ist, verpflichtet, dem Verletzten 
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht 
tritt nicht ein, wenn der Besitzer zum Zwecke der Abwendung der 
Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat.
(2) Ein früherer Besitzer des Grundstücks ist für den Schaden ver-
antwortlich, wenn der Einsturz oder die Ablösung innerhalb eines 
Jahres nach der Beendigung seines Besitzes eintritt, es sei denn, 
dass er während seines Besitzes die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt beobachtet hat oder ein späterer Besitzer durch Beobach-
tung dieser Sorgfalt die Gefahr hätte abwenden können.
(3) Besitzer im Sinne dieser Vorschriften ist der Eigenbesitzer.

§ 352 HgB
(1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Ausnahme der Verzugs-
zinsen, ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert 
für das Jahr. Das gleiche gilt, wenn für eine Schuld aus einem sol-
chen Handelsgeschäfte Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes 
versprochen sind.
(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von 
Zinsen ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind dar-
unter Zinsen zu fünf vom Hundert für das Jahr zu verstehen.

§ 13 ZPo allgemeiner gerichtsstand des Wohnsitzes
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohn-
sitz bestimmt.

§ 17 ZPo allgemeiner gerichtsstand juristischer Personen
(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporati-
onen sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder 
anderen Vereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermö-
gensmassen, die als solche verklagt werden können, wird durch 
ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, 
der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei 
dem Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, 
wenn sie als solche verklagt werden können, bei dem Gericht 
ihres Amtssitzes.
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen be-
stimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise 
besonders geregelter Gerichtsstand zulässig.

§ 21 Besonderer gerichtsstand der niederlassung
(1) Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder 
eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmit-
telbar Geschäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle 
Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug 
haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo die Nieder-
lassung sich befindet.
(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen 
Personen begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden 
versehenes Gut als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirt-
schaften, soweit diese Klagen die auf die Bewirtschaftung des 
Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen.

§ 29 ZPo Besonderer gerichtsstand des erfüllungsorts
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über 
dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die 
streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die 
Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen sind.
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iv.  datenScHutZ-informationen

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte. 

1. verantwortlicher
Manufaktur Augsburg GmbH
Sitz: Augsburg, HRB 27590, AG Augsburg
Hausanschrift:
Manufaktur Augsburg GmbH
Proviantbachstr. 30
86153 Augsburg
Telefon: 0821 / 71008 –500
Telefax: 0821 / 71008 –599 
E-Mail: info@manaug.de
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie:

 � per Post unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz  
Datenschutzbeauftragter, 

 � per E-Mail unter: datenschutz@manaug.de.

2. Zwecke und rechtsgrundlagen der datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung

 � der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
 � des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG),
 � der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des  

Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie
aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Wenn Sie einen Antrag 
stellen, benötigen wir die von Ihnen gemachten Angaben für den 
Abschluss des Vertrages. Nur so ist es möglich, das von uns zu 
übernehmende Risiko einzuschätzen.
Wir verarbeiten Ihre Daten im Rahmen der Vertragsanbahnung, 
z. B. zur Angebotserstellung. Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir die Daten, um das Vertragsverhältnis 
durchführen zu können. Die Daten benötigen wir beispielsweise,

 � um den mit Ihnen vereinbarten Vertragsinhalt zu  
dokumentieren (Policierung), 

 � um eine Rechnung zu stellen oder den Beitragseinzug  
durchzuführen,

 � um Rückversicherung durchzuführen,
 � für das Forderungsmanagement,
 � zur Schaden- / Leistungsabrechnung, 
 � zur Beratung oder 
 � zur Kundenbetreuung.

Wenn ein Schaden- / Leistungsfall eingetreten ist, benötigen wir 
Angaben zu diesem. Nur so können wir prüfen, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist und wie hoch die tariflichen Leistungen 
sind. Der Versicherungsvertrag kann nicht abgeschlossen oder 
durchgeführt werden, ohne dass Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden. 
Wir benötigen darüber hinaus Ihre personenbezogenen Daten, 
um versicherungsspezifische Statistiken zu erstellen. Dies ist z. B. 
notwendig, um neue Tarife zu entwickeln. Zusätzlich müssen wir 
aufsichtsrechtliche Vorgaben erfüllen. Die Daten aller mit der 
Manufaktur Augsburg bestehenden Verträge nutzen wir, um die 
gesamte Kundenbeziehung zu betrachten. Diese wird z. B. berück-
sichtigt, wenn bezüglich einer Vertragsanpassung und -ergänzung 
beraten wird. Sie ist auch relevant, um Kulanzentscheidungen zu 

treffen oder um umfassende Auskünfte entsprechend den recht-
lichen Vorgaben zu erteilen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezoge-
ner Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke oder im 
Schadenfall ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere 
Kategorien personenbezogener Daten erforderlich sind, holen wir 
Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Ein 
Beispiel hierfür sind Ihre Gesundheits-daten bei Abschluss eines 
Versicherungsvertrages. Erstellen wir Statistiken mit diesen Daten-
kategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO  
i. V. m. § 27 BDSG.
Wenn Sie der Verarbeitung von personenbezogenen Daten für  
bestimmte Zwecke eingewilligt haben, ist die Rechtmäßigkeit die-
ser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs.  
1 a) DSGVO gegeben.
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit von Ihnen widerrufen 
werden.
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 
Haben vor dem Widerruf Verarbeitungen stattgefunden, sind 
diese davon nicht betroffen.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von 
uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann 
insbesondere erforderlich sein,

 � um die IT-Sicherheit des IT-Betriebs zu gewährleisten,
 � um Produkte und Services zu entwickeln,  
 � um die Qualität unserer Prozesse und Services zu verbessern, 

z. B. durch Kundenzufriedenheits-befragungen, 
 � um Straftaten zu verhindern und aufzuklären (Die Analyse der 

Daten hilft Hinweise zu erkennen, die auf Versicherungsmiss-
brauch hindeuten können.),

 � zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung 
bei rechtlichen Streitigkeiten,

 � zur zielgerichteten und bedarfsgerechten Werbung und Infor-
mation zu unseren eigenen Versicherungs-produkten und an-
deren Produkte der Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe 
und deren Kooperationspartner und für Markt- und Meinungs-
umfragen, ggfs. unter Verwendung eines Marketingscores, 

 � um ein besseres Verständnis für Ihren Bedarf und Ihre Wün-
sche zu erhalten, z. B. durch Zuordnung zu einer Berufsgruppe,

 � um das Unternehmen zu steuern (z. B. Prozessverbesserungen, 
controlling, Berichtswesen) sowie

 � zur Einholung von Bonitätsauskünften z. B. im Rahmen des 
Forderungsmanagements oder der Bearbeitung von Kfz-Ver-
sicherungen.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, um beste-
hende handelsrechtliche Verpflichtungen gegenüber dem Vermitt-
ler zu erfüllen. Das betrifft insbesondere die Abrechnung seiner 
Vergütung. Dieser Fall tritt natürlich nur ein, wenn der Antrag von 
einem Vermittler eingereicht wurde.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen. Darunter fallen z. B.

 � aufsichtsrechtliche Vorgaben,
 � handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten,
 � unsere Beratungspflicht oder
 � die Bearbeitung von Beschwerden.

der Manufaktur Augsburg GmbH (Assekuradeur)
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Zudem sind wir aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorga-
ben zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung 
und vermögensgefährdender Straftaten verpflichtet. Dabei wer-
den auch Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorge-
nommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich Ihrem Schutz.
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 
jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

3. datenquellen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen un-
serer Geschäftsbeziehung, z. B. über den Antrag oder im Schaden-
fall, von Ihnen erhalten. Das kann auch Daten über Dritte betref-
fen, die wir von Ihnen erhalten und verarbeiten. Dritte können in 
diesem Fall z. B. Mitversicherte, Beitragszahler, Bezugsberechtigte 
oder Fahrzeughalter sein.
Wenn es für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich 
ist, verarbeiten wir auch weitere personenbezogene Daten. Diese 
erhalten wir z. B. von:

 � anderen Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe,
 � für Sie zuständigen Vermittlern / Beratern / Partnern oder
 � sonstigen Dritten (z. B. Wirtschaftsauskunfteien, Sachverstän-

digen).
Die Daten erhalten wir zulässigerweise im Moment und zukünftig. 
Dies ist notwendig, um z. B. Aufträge auszuführen, Verträge zu 
erfüllen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung.
Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffent-
lich zugänglichen Quellen zulässigerweise gewonnen haben. Diese 
Quellen sind z. B.

 � Ihre Einträge in sozialen Medien, die von der SIGNAL IDUNA 
angeboten werden,

 � die Konzern-Homepage,
 � öffentliche Register,
 � Adressbücher oder
 � Presse.

4. datenkategorien
Relevante Kategorien personenbezogener Daten sind u. a.

 � Identifikations- und Authentifikationsdaten (z. B. Name,  
Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtsdatum, Beruf, 
Familienstand), 

 � weitere Stamm- und Vertragsdaten, z. B. Angaben über die 
bestehenden Verträge zur Kfz-, Unfall-, Sach- und Haftpflicht-
versicherung, Zahlungsdaten, Rollen der betroffenen Person 
(z. B. Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, 
Anspruchsteller), 

 � sofern erforderlich besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Gesundheitsdaten, biometrische Daten, Daten über 
die Gewerkschaftszugehörigkeit),

 � Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen 
(z. B. Umsatzdaten, Produktdaten, Leistungs- / Schadendaten),

 � Informationen über Ihre finanzielle Situation (z. B. Bonitätsda-
ten, Scoring / Ratingdaten, Herkunft von Vermögenswerten),

 � Dokumentationsdaten (z. B. Beratungsprotokoll),

 � Daten darüber, wie Sie unsere angebotenen Telemedien nut-
zen (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder 
Newsletter, angeklickte Seiten bzw. Einträge), 

 � Werbe- und Vertriebsdaten zur Person, über Sachwerte und 
Liquiditäts- sowie Finanzplanung,

 � Daten zu Kundenkontakten und Vorgangsbearbeitung.

5. Kategorien von empfängern der personenbezogenen daten
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unterneh-
mensgruppe nehmen bestimmte Aufgaben der Datenverarbeitung 
für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. 
Das betrifft Sie, wenn ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen 
und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht. 
In diesem Fall werden Ihre Daten dann zentral durch ein Unter-
nehmen der Gruppe verarbeitet, z. B.:

 � zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten,
 � für den telefonischen Kundenservice,
 � zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung,
 � für In- und Exkasso, 
 � zur gemeinsamen Postbearbeitung.

In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Risikoträger:
Von uns übernommene Risiken versichern wir auf Name des 
Risikoträgers bei Versicherungsunternehmen. Deshalb ist es erfor-
derlich, Ihre Vertrags- und ggf. Schaden- / Leistungsdaten an einen 
Risikoträger zu übermitteln. Nur so kann sich der Versicherer ein 
eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen.

Vermittler:
Werden Sie bzgl. Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermitt-
ler betreut, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und 
Schaden- / Leistungsdaten. Unser Unternehmen übermittelt diese 
Daten auch an die Sie betreuenden Vermittler. Dies erfolgt soweit 
die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Ver-
sicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigt 
werden.

Externe Dienstleister:
Um unsere vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zu erfüllen, 
bedienen wir uns zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung 
der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu 
denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen beste-
hen, können Sie der übersicht im Anhang entnehmen. Die jeweils 
aktuelle Version dieser Liste finden Sie auf unserer Internetseite 
unter www.signal-iduna.de / Dienstleisterliste.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 
an weitere Empfänger übermitteln. Das betrifft Behörden zur 
Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversiche-
rungsträger, Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden oder 
Aufsichtsbehörden) oder solche für die Sie uns Ihre Einwilligung 
zur Datenübermittlung erteilt haben.
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6. dauer der datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Ihre perso-
nenbezogenen Daten können für die Zeit aufbewahrt werden, in 
der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht 
werden können. Hier gelten gesetzliche Verjährungsfristen von 
drei oder bis zu 30 Jahren. Zudem speichern wir Ihre personenbe-
zogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Ent-
sprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich 
unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenord-
nung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu zehn Jahre.

7. Betroffenenrechte
Sie können über die unter Punkt 1 genannten Kontaktdaten des 
Verantwortlichen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie verlangen, dass Ihre 
Daten berichtigt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können Sie auch verlangen, dass Ihre Daten gelöscht werden. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht zustehen, dass Ihre Daten nur 
eingeschränkt verarbeitet werden. Sie haben ebenfalls das Recht, 
dass Ihnen die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung 
gestellt werden.

8. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Daten-
verarbeitung sprechen. 
Der Widerspruch wirkt für die Zukunft und kann formfrei erfolgen. 
Bitte richten Sie den Widerspruch an die unter Punkt 1 genannten 
Kontaktdaten des Verantwortlichen.

9. Beschwerderecht
Sie können sich mit einer Beschwerde an die unter Punkt 1 
genannten Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder an 
eine Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Die für Sie zuständige 
Aufsichtsbehörde ist: Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Bayern. 

10. vollautomatisierte entscheidungen 
Vollautomatisierte Entscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben entscheiden wir in bestimmten Fällen 
vollautomatisiert z. B. über 

 � das Zustandekommen oder die Umstellung Ihres Vertrages,
 � tariflich geregelte Beitragsanpassungen und -rückerstattungen,
 � die Erstattung von Versicherungsleistungen, 
 � Maßnahmen im Rahmen des Forderungsmanagements. 

Die Entscheidungsfindung erfolgt über vorher vom Unternehmen 
festgelegte Regelungen und Methoden. Diese werden z. B. abge-
leitet aus 

 � gesetzlichen Vorgaben,
 � Versicherungs- und Tarifbedingungen,
 � Annahmerichtlinien, 
 � Angaben zum Zahlungsverhalten in Verbindung mit den  

fälligen Beiträgen oder
 � weiteren Bearbeitungsrichtlinien. 

Diese Kriterien werden in Bezug zu Ihren für die Entscheidung  
relevanten Daten gesetzt. Das können z. B. Vertragsdaten, Leis-
tungsdaten und Daten zur Beitragszahlung sein. 
Wenn Sie Fragen zu einer Sie betreffenden Entscheidung haben 
oder falls Sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sind, 
wenden Sie sich gerne über die unter Punkt 1 genannten Kontakt-
daten des Verantwortlichen an unsere Mitarbeiter. So können Sie 
das Eingreifen einer Person bewirken, Sie können Ihren Stand-
punkt darlegen und offene Fragen zu dem Vorgang klären.
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iv.  datenScHutZ-informationen

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte. Diese Datenschutz-Informationen sind auch 
im Internet unter www.signal-iduna.de/datenschutzinfo abrufbar.

1. verantwortlicher
ADLER Versicherung AG 

Sitz: Dortmund, HR B 20214, AG Dortmund
VÖDAG Versicherung für den Öffentlichen Dienst, 
Zweigniederlassung der ADLER Versicherung AG

Sitz der Zweigniederlassung: Hamburg
Hausanschriften:
Joseph-Scherer-Straße 3
44139 Dortmund
Telefon: 0231 / 135 -0
Telefax: 0231 / 135 -4638
Neue Rabenstraße 15 – 19
20354 Hamburg
Telefon: 040 / 4124-0
Telefax: 040 / 4124-2958
E-Mail: info@signal-iduna.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie:
 � per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz  

Datenschutzbeauftragter, 
 � per Telefon unter: 0231 / 135 4630 oder 
 � per E-Mail unter: datenschutz@signal-iduna.de.

2. Zwecke und rechtsgrundlagen der datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung

 � der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
 � des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG),
 � der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des  

Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie
 � aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltens-
regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch 
die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben 
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren.
Diese können Sie im Internet unter www.signal-iduna.de/Verhal-
tensregeln abrufen.
Wenn Sie einen Antrag stellen, benötigen wir die von Ihnen ge-
machten Angaben für den Abschluss des Vertrages. Nur so ist es 
möglich, das von uns zu übernehmende Risiko einzuschätzen.
Wir verarbeiten Ihre Daten im Rahmen der Vertragsanbahnung, 
z. B. zur Angebotserstellung. Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir die Daten, um das Vertragsverhältnis 
durchführen zu können. Die Daten benötigen wir beispielsweise,

 � um den mit Ihnen vereinbarten Vertragsinhalt zu  
dokumentieren (Policierung), 

 � um eine Rechnung zu stellen oder den Beitragseinzug  
durchzuführen,

 � um Rückversicherung durchzuführen,

 � für das Forderungsmanagement,
 � zur Schaden- / Leistungsabrechnung, 
 � zur Beratung oder 
 � zur Kundenbetreuung.

Wenn ein Schaden- / Leistungsfall eingetreten ist, benötigen wir 
Angaben zu diesem. Nur so können wir prüfen, ob ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist und wie hoch die tariflichen Leistungen 
sind.
Der Versicherungsvertrag kann nicht abgeschlossen oder durchge-
führt werden, ohne dass Ihre personenbezogenen Daten verarbei-
tet werden. 
Wir benötigen darüber hinaus Ihre personenbezogenen Daten, 
um versicherungsspezifische Statistiken zu erstellen. Dies ist z. B. 
notwendig, um neue Tarife zu entwickeln. Zusätzlich müssen wir 
aufsichtsrechtliche Vorgaben erfüllen. Die Daten aller mit der 
ADLER Versicherung AG bestehenden Verträge nutzen wir, um die 
gesamte Kundenbeziehung zu betrachten. Diese wird z. B. berück-
sichtigt, wenn bezüglich einer Vertragsanpassung und -ergänzung 
beraten wird. Sie ist auch relevant, um Kulanzentscheidungen zu 
treffen oder um umfassende Auskünfte entsprechend den rechtli-
chen Vorgaben zu erteilen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezoge-
ner Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke oder im 
Schadenfall ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere 
Kategorien personenbezogener Daten erforderlich sind, holen 
wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO 
ein. Ein Beispiel hierfür sind Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss 
eines Versicherungs-vertrages. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) 
DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.
Wenn Sie der Verarbeitung von personenbezogenen Daten für  
bestimmte Zwecke eingewilligt haben, ist die Rechtmäßigkeit die-
ser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs.  
1 a) DSGVO gegeben.
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit von Ihnen widerrufen 
werden.
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 
Haben vor dem Widerruf Verarbeitungen stattgefunden, sind 
diese davon nicht betroffen.
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von 
uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann 
insbesondere erforderlich sein,

 � um die IT-Sicherheit des IT-Betriebs zu gewährleisten,
 � um Produkte und Services zu entwickeln, 
 � um die Qualität unserer Prozesse und Services zu verbessern, 

z. B. durch Kundenzufriedenheitsbefragungen, 
 � um Straftaten zu verhindern und aufzuklären (Die Analyse der 

Daten hilft Hinweise zu erkennen, die auf Versicherungsmiss-
brauch hindeuten können.),

 � zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung 
bei rechtlichen Streitigkeiten,

 � zur zielgerichteten und bedarfsgerechten Werbung und Infor-
mation zu unseren eigenen Versicherungsprodukten und an-
deren Produkte der Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe 
und deren Kooperationspartner und für Markt- und Meinungs-
umfragen, ggfs. unter Verwendung eines Marketingscores, 

der ADLER Versicherung AG
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 � um ein besseres Verständnis für Ihren Bedarf und Ihre Wün-
sche zu erhalten, z. B. durch Zuordnung zu einer Berufsgruppe,

 � um das Unternehmen zu steuern (z. B. Prozessverbesserungen, 
controlling, Berichtswesen) sowie

 � zur Einholung von Bonitätsauskünften z. B. im Rahmen des 
Forderungsmanagements oder der Bearbeitung von Kfz-Versi-
cherungen.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch, um beste-
hende handelsrechtliche Verpflichtungen gegenüber dem Vermitt-
ler zu erfüllen. Das betrifft insbesondere die Abrechnung seiner 
Vergütung. Dieser Fall tritt natürlich nur ein, wenn der Antrag von 
einem Vermittler eingereicht wurde.
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen. Darunter fallen z. B.

 � aufsichtsrechtliche Vorgaben,
 � handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten,
 � unsere Beratungspflicht oder
 � die Bearbeitung von Beschwerden.

Zudem sind wir aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorga-
ben zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung 
und vermögensgefährdender Straftaten verpflichtet. Dabei wer-
den auch Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorge-
nommen. Diese Maßnahmen dienen zugleich Ihrem Schutz.
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die 
jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.

3. datenquellen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen un-
serer Geschäftsbeziehung, z. B. über den Antrag oder im Schaden-
fall, von Ihnen erhalten. Das kann auch Daten über Dritte betref-
fen, die wir von Ihnen erhalten und verarbeiten. Dritte können in 
diesem Fall z. B. Mitversicherte, Beitragszahler, Bezugsberechtigte 
oder Fahrzeughalter sein.
Wenn es für die Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich 
ist, verarbeiten wir auch weitere personenbezogene Daten. Diese 
erhalten wir z. B. von:

 � anderen Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe,
 � für Sie zuständigen Vermittlern / Beratern / Partnern oder
 � sonstigen Dritten (z. B. Wirtschaftsauskunfteien, Sachverstän-

digen).
Die Daten erhalten wir zulässigerweise im Moment und zukünftig. 
Dies ist notwendig, um z. B. Aufträge auszuführen, Verträge zu 
erfüllen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung.
Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffent-
lich zugänglichen Quellen zulässigerweise gewonnen haben. Diese 
Quellen sind z. B. 

 � Ihre Einträge in sozialen Medien, die von der SIGNAL IDUNA 
angeboten werden,

 � die Konzern-Homepage,
 � öffentliche Register,
 � Adressbücher oder
 � Presse.

4. datenkategorien
Relevante Kategorien personenbezogener Daten sind u. a.

 � Identifikations- und Authentifikationsdaten (z. B. Name,  
Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtsdatum, Beruf, 
Familienstand), 

 � weitere Stamm- und Vertragsdaten, z. B. Angaben über die 
bestehenden Verträge zur Kfz-, Unfall-, Sach- und Haftpflicht-
versicherung, Zahlungsdaten, Rollen der betroffenen Person  
(z. B. Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, 
Anspruchsteller), 

 � sofern erforderlich besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Gesundheitsdaten, biometrische Daten, Daten über 
die Gewerkschaftszugehörigkeit),

 � Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen 
(z. B. Umsatzdaten, Produktdaten, Leistungs- / Schadendaten),

 � Informationen über Ihre finanzielle Situation (z. B. Bonitäts-
daten, Scoring / Ratingdaten, Herkunft von Vermögenswerten),

 � Dokumentationsdaten (z. B. Beratungsprotokoll),
 � Daten darüber, wie Sie unsere angebotenen Telemedien nut-

zen (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder 
Newsletter, angeklickte Seiten bzw. Einträge), 

 � Werbe- und Vertriebsdaten zur Person, über Sachwerte und 
Liquiditäts- sowie Finanzplanung,

 � Daten zu Kundenkontakten und Vorgangsbearbeitung.

5. Kategorien von empfängern der personenbezogenen daten
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unterneh-
mensgruppe nehmen bestimmte Aufgaben der Datenverarbeitung 
für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. 
Das betrifft Sie, wenn ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen 
und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht. 
In diesem Fall werden Ihre Daten dann zentral durch ein Unter-
nehmen der Gruppe verarbeitet, z. B.:

 � zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten,
 � für den telefonischen Kundenservice,
 � zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung,
 � für In- und Exkasso, 
 � zur gemeinsamen Postbearbeitung.

In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen 
Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Deshalb kann es 
erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schaden- / Leistungsda-
ten an einen Rückversicherer zu übermitteln. Nur so kann sich 
der Rückversicherer ein eigenes Bild über das Risiko oder den 
Versicherungsfall machen.

Vermittler:
Werden Sie bzgl. Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermitt-
ler betreut, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und 
Schaden- / Leistungsdaten. Unser Unternehmen übermittelt diese 
Daten auch an die Sie betreuenden Vermittler. Dies erfolgt soweit 
die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Ver-
sicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigt 
werden.
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Externe Dienstleister:
Um unsere vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zu erfüllen, 
bedienen wir uns zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung 
der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu 
denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen beste-
hen, können Sie der übersicht im Anhang entnehmen. Die jeweils 
aktuelle Version dieser Liste finden Sie auf unserer Internetseite 
unter www.signal-iduna.de/Dienstleisterliste.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 
an weitere Empfänger übermitteln. Das betrifft Behörden zur 
Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversiche-
rungsträger, Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden oder 
Aufsichtsbehörden) oder solche für die Sie uns Ihre Einwilligung 
zur Datenübermittlung erteilt haben.

6. dauer der datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die 
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Ihre per-
sonenbezogenen Daten können für die Zeit aufbewahrt werden, 
in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht 
werden können. Hier gelten gesetzliche Verjährungsfristen von 
drei oder bis zu 30 Jahren. Zudem speichern wir Ihre personenbe-
zogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Ent-
sprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich 
unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenord-
nung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu zehn Jahre.

7. Betroffenenrechte
Sie können über die unter Punkt 1 genannten Kontaktdaten des 
Verantwortlichen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie verlangen, dass Ihre 
Daten berichtigt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können Sie auch verlangen, dass Ihre Daten gelöscht werden. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht zustehen, dass Ihre Daten nur 
eingeschränkt verarbeitet werden. Sie haben ebenfalls das Recht, 
dass Ihnen die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung 
gestellt werden.

8. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu Zwecken der Direktwerbung (inkl. Profiling) zu wider-
sprechen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Daten-
verarbeitung sprechen. 
Der Widerspruch wirkt für die Zukunft und kann formfrei erfolgen. 
Bitte richten Sie den Widerspruch an die unter Punkt 1 genannten 
Kontaktdaten des Verantwortlichen.

9. Beschwerderecht
Sie können sich mit einer Beschwerde an die unter Punkt 1 
genannten Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder an 
eine Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Die für Sie zuständige 
Aufsichtsbehörde ist: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen, deren Kontaktdaten Sie auf unserer Home-
page unter www.signal-iduna.de/datenschutzbeschwerde finden.

10. datenübermittlung in ein drittland
Datenübermittlungen an Empfänger in Drittländern (Länder au-
ßerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums) ergeben 
sich z. B. im Rahmen der Administration, der Entwicklung und des 
Betriebs von IT-Systemen. Die übermittlung erfolgt nur, wenn 
diese
a) grundsätzlich zulässig ist und 
b) die besonderen Voraussetzungen für eine übermittlung in ein 
Drittland vorliegen. 
Insbesondere der Datenimporteur muss geeignete Garantien 
nach Maßgabe der EU-Standarddatenschutzklauseln für die 
übermittlung personenbezogener Daten an Auftragsverarbeiter in 
Drittländer gewährleisten. Grundlage sind die Bestimmungen der 
Datenschutzgesetze.
Besonderheiten ergeben sich, wenn sich der Versicherungsneh-
mer oder die versicherte Person in einem Drittland befinden. 
Dann kann es erforderlich sein, Daten im Einzelfall in ein Drittland 
ohne geeignete Garantien zu übermitteln. Das kann z. B. der Fall 
sein, wenn Sie einen Leistungsfall haben und wir Ihnen nur so 
helfen können. 
Wenn im Einzelfall Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese 
gesondert ein.
Detaillierte Information können Sie bei Bedarf über die unter 
Punkt 1 genannten Kontaktdaten des Verantwortlichen anfordern.

11. vollautomatisierte entscheidungen und Profiling
Vollautomatisierte Entscheidungen
Auf Basis Ihrer Angaben entscheiden wir in bestimmten Fällen 
vollautomatisiert z. B. über 

 � das Zustandekommen oder die Umstellung Ihres Vertrages,
 � tariflich geregelte Beitragsanpassungen und -rückerstattungen,
 � die Erstattung von Versicherungsleistungen, 
 � Maßnahmen im Rahmen des Forderungsmanagements. 

Die Entscheidungsfindung erfolgt über vorher vom Unternehmen 
festgelegte Regelungen und Methoden. Diese werden z. B. abge-
leitet aus 

 � gesetzlichen Vorgaben,
 � Versicherungs- und Tarifbedingungen,
 � Annahmerichtlinien, 
 � Angaben zum Zahlungsverhalten in Verbindung mit den  

fälligen Beiträgen oder
 � weiteren Bearbeitungsrichtlinien. 

Diese Kriterien werden in Bezug zu Ihren für die Entscheidung re-
levanten Daten gesetzt. Das können z. B. Vertragsdaten, Leistungs-
daten und Daten zur Beitragszahlung sein. 
Wenn Sie Fragen zu einer Sie betreffenden Entscheidung haben 
oder falls Sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sind, 
wenden Sie sich gerne über die unter Punkt 1 genannten Kontakt-
daten des Verantwortlichen an unsere Mitarbeiter. So können Sie 
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das Eingreifen einer Person bewirken, Sie können Ihren Stand-
punkt darlegen und offene Fragen zu dem Vorgang klären. 
Profiling
Wir verarbeiten Ihre Daten teilweise automatisiert. Das Ziel hierbei 
ist, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Dazu 
verwenden wir mathematisch-statistisch anerkannte und bewähr-
te Verfahren.
Wir setzen Profiling z. B. zur Einschätzung des von uns zu über-
nehmenden Risikos im Rahmen der Vertragsanbahnung ein.
Auf Basis der berechtigten Interessen des Versicherers gem. Art. 6 
Abs. 1 f) DSGVO nutzen wir Profiling beispielsweise,

 � um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten 
zu können. Dafür werden Ihre Daten über geeignete Verfahren 
bereitgestellt. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Kom-
munikation und Werbung. Eingeschlossen sind hier auch die 
Markt- und Meinungsumfragen,

 � um Ihnen bedarfsgerechte Serviceleistungen im  
Schaden- / Leistungsfall anbieten zu können,

 � um mit einem Marketingscore werbliche und bedarfsgerechte 
Zielgruppenansprache vornehmen zu können. Dazu werden 
Name, Anschrift und Geburtsdatum an eine Auskunftei über-
mittelt, die in der Dienstleisterliste aufgeführt ist. Detaillierte 
Informationen über die Auskunftei, z. B. Informationen zum 
Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den Da-
tenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf 
Löschung und Berichtigung etc. können Sie bei dem genannten 
Unternehmen jederzeit einholen,

 � um Kundenzufriedenheitsbefragungen gezielt durchführen zu 
können. Aus den Befragungsergebnissen erhalten wir Erkennt-
nisse, um unseren Service zu verbessern und unsere Prozesse 
zu optimieren.

12. datenaustausch zur Kfz-versicherung mit früheren  
versicherungsunternehmen und mit dem auto- und reiseclub 
deutschland e.v. (arcd)
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse, Vertragsnummer) 
zum Zwecke der überprüfung von Schadenfreiheitsrabatten und 
Tarifeinstufungen an andere Versicherer und ggfs. an den Auto- 
und Reiseclub Deutschland e.V. (ARcD).

13. Bonitätsauskünfte zur KfZ-versicherung
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggfs. Geburts-
datum) zum Zweck der Bonitätsprüfung, dem Bezug von Infor-
mationen zur Beurteilung des Zahlungsausfallrisikos, der Perso-
nenidentifikation sowie zu Zwecken der Vertragsverwaltung und 
-abwicklung und bei Bedarf im Verlauf der aktiven Geschäftsbe-
ziehung (z. B. im Schadenfall), die auf Basis von mathematisch-sta-
tistischen Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten 
ermittelt wurden, an
Infoscore consumer Data GmbH (IcD), Rheinstr. 99, 
76532 Baden-Baden.

Bitte beachten Sie, dass die IcD die Daten der entsprechenden 
Anfrage zu Adressverifizierungs- und Scoringzwecken gegenüber 
anderen Unternehmen nutzt.
Detaillierte Informationen zur IcD i. S. d. Artikel 14 Europäische 
Datenschutzgrundverordnung (EU DSGVO), d.h. Informationen 
zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den 

Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf 
Löschung und Berichtigung etc. finden Sie unter www.finance.
arvato.com/icdinfoblatt. 

14 information über den datenaustausch mit der informa  
HiS gmbH auf grundlage der art. 13 und 14 dSgvo
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Ab-
schluss eines Versicherungsvertrages oder im Rahmen der Scha-
denbearbeitung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugiden-
tifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu 
Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere 
Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage).
Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, ob zu Ihrer 
Person und / oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im „Hinweis- und 
Informationssystem der Versicherungswirtschaft“ (HIS) Informati-
onen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregel-
mäßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche 
Informationen können nur aufgrund einer früheren Meldung 
eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Ein-
meldung), über die Sie ggf. von dem einmeldenden Versiche-
rungsunternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, die 
aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden 
von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungs-
unternehmen, übermittelt.
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internet-
seiten: www.informa-his.de

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH:
Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verant-
wortliche das Hinweis- und Informationssystem HIS der Versiche-
rungswirtschaft. Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, 
um die Versicherungswirtschaft bei der Bearbeitung von Versiche-
rungsanträgen und -schäden zu unterstützen. Es handelt sich bei 
diesen Daten um Angaben zu erhöhten Risiken oder um Auffäl-
ligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehrfachabrechnung 
eines Versicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsun-
ternehmen) hindeuten können.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung:
Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1f DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die 
Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Ver-
antwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die 
Interessen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den 
Abschluss eines Versicherungsvertrages oder über die Regulierung 
von Schäden. Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich 
die Informationen für die diesbezügliche Entscheidungsfindung 
zur Verfügung.

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH:
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsun-
ternehmen, die diese in das HIS einmelden.

Kategorien der personenbezogenen Daten:
Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung werden 
von der informa HIS GmbH – abhängig von der Versicherungsart 
bzw. -sparte – die Daten der Anfrage oder Einmeldung mit den 
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dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen 
zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinforma-
tionen) sowie das anfragende oder einmeldende Versicherungs-
unternehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung durch ein 
Versicherungsunternehmen, über die Sie gegebenenfalls von 
diesem gesondert informiert werden, speichert die informa HIS 
GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmä-
ßigkeiten hindeuten können, sofern solche Informationen an das 
HIS gemeldet wurden. Zu Fahrzeugen sind ggf. z. B. Totalschäden, 
fiktive Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer früheren Scha-
denmeldung gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind Anzahl 
und Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschäden.

Dauer der Datenspeicherung:
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen 
gem. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte Zeit.
Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren 
gelöscht.

Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt:
Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) 
sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende des vierten 
Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern 
in dem genannten Zeitraum eine erneute Einmeldung zu einer 
Person erfolgt, führt dies zur Verlängerung der Speicherung der 
personenbezogenen Daten um weitere vier Jahre. Die maximale 
Speicherdauer beträgt in diesen Fällen zehn Jahre.

Betroffenenrechte:
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichti-
gung, auf Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. 
Diese Rechte nach Art. 15 bis 18 DSGVO können gegenüber der 
informa HIS GmbH unter der unten genannten Adresse geltend 
gemacht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich  
an die für die für die informa HIS GmbH zuständige Aufsichts-
behörde – Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stre-
semann-Ring 1, 65189 Wiesbaden – zu wenden. Hinsichtlich der 
Meldung von Daten an das HIS ist die für das Versicherungsunter-
nehmen zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig.
Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus 
Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen 
Person ergeben, unter der unten genannten Adresse widerspro-
chen werden.
Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu 
Ihrer Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespei-
chert hat und an wen welche Daten übermittelt worden sind, 
teilt Ihnen die informa HIS GmbH dies gerne mit. Sie können dort 
unentgeltlich eine sog. Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, 
zu berücksichtigen, dass die informa HIS GmbH aus datenschutz-
rechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, 
da eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht 
möglich ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, 
benötigt die informa HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen:

 � Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum.
 � Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) 

sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre.
 � Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Bei-

fügung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung I. oder II. zum 
Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich.

 � Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versi-
cherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, 
das das Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs 
oder Kaufvertrags). 

 � Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises 
(Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa 
HIS GmbH die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden  
damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft 
auch via Internet unter: www.infoma-HIS.de/selbstauskunft  
bei der informa HIS GmbH beantragen. 

Kontaktdaten des Unternehmens und des 
Datenschutzbeauftragten:
informa HIS GmbH
Kreuzberger Ring 68
65205 Wiesbaden
Telefon: 0611 / 880 870 -0

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH 
ist zudem unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, 
oder per E-Mail unter folgender Adresse erreichbar: his-daten-
schutz@informa.de.
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v.  dienStleiSterüBerSicHt

Nachstehend erhalten Sie zu Ihrer Information eine übersicht der mit den verschiedenen Versicherungsgesellschaften der SIGNAL  
IDUNA Gruppe kooperierenden Unternehmen. Im Rahmen von Antrags-, Vertrags- und Schadenbearbeitungen sowie der Betreuung 
durch zuständige Vermittler kann eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an diese Unternehmen erforderlich werden. 

Der Aufstellung können Sie zusätzlich entnehmen, an welche der Unternehmen ggf. auch Gesundheitsdaten weitergeleitet werden.

Konzerngesellschaften mit einer gemeinsamen verarbeitung von daten innerhalb der unternehmensgruppe

 � SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. *

 � SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. *

 � SIGNAL IDUNA Unfallversicherung a. G. *

 � SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG *

 � SIGNAL IDUNA Pensionskasse AG *

 � PVAG Polizeiversicherungs-Aktiengesellschaft *

 � ADLER Versicherung AG *

 � SIGNAL IDUNA Sterbekasse VVaG *

 � DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG *

 � DONNER & REUScHEL Aktiengesellschaft

 � HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

 � SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

 � SIGNAL IDUNA Bauspar AG

 � SIGNAL IDUNA Beratungs-GmbH für betriebliche Altersversorgung

 � SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG

 � Manufaktur Augsburg GmbH

* siehe Tabellen auf den folgenden Seiten
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übersicht der wichtigsten Partner und von den versicherungsgesellschaften (siehe *) beauftragten dienstleister

a) in einzelnennung

AuftrAg
geber  auftragneHmer / Partner HauPtgegenStand deS auf

tragS / der ZuSammenarBeit

aucH  
gesund
HeitSdaten

übermitt
lung an 
drittland

gArAntien

versiche
rungsgesell
schaften 
(siehe *)

ROLAND Assistance GmbH

Kundenservice, telefonischer Kunden-
dienst, Unterstützung bei Pflege- 
Leistungsfällen und Erbringung von 
Assistance- und Serviceleistungen für 
Versicherte im Ausland

ja nein

Schröder Assistance und consulting 
GmbH

Kundenservice, telefonischer  
Kundendienst ja nein

BSGV Bochumer Servicegesellschaft  
für Versicherer mbH

Bestandsverwaltung, Schadenbearbei-
tung, telefonischer Kundendienst ja nein

GDV Dienstleistungs GmbH Datentransfer mit Vermittlern und 
Dienstleistern nein nein

Actineo GmbH Unterstützung in der Leistungs-
bearbeitung ja nein

MD Medicus Assistance Service GmbH

Schadenbearbeitung, telefonischer  
Kundendienst, Erbringung von  
Assistance- und Serviceleistungen für 
Versicherte im Ausland

ja nein

IHR Rehabilitations-Dienst GmbH Schadenbearbeitung, telefonischer  
Kundendienst, Assistanceleistungen ja nein

ARA GmbH – Auto- und Reise-Assistance

Durchführung und Vermittlung sowie 
Schadenregulierung von Assistance-  
und Serviceleistungen zur Unterstützung 
des Kunden

ja nein

KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Franken -
heim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Forderungsmanagement nein nein

HFG Inkasso GmbH Langzeitverfolgung von Forderungen nein nein

Infoscore consumer Data GmbH Bonitäts- und Wirtschaftsauskünfte nein nein

creditreform Dortmund /  
Witten Scharf KG Bonitäts- und Wirtschaftsauskünfte nein nein

creditsafe Deutschland GmbH Bonitäts- und Wirtschaftsauskünfte nein nein

Signal 
idunA 
Kranken-
versicherung 
a. g.

PKV-Verband, Köln Unterstützung, Koordination,  
Revisionstätigkeit ja nein

MedX GmbH, Hamburg Unterstützung in der Leistungs- 
bearbeitung ja nein

Signal 
idunA 
lebensver-
sicherung  
a. g. / 
Signal 
idunA 
PenSionS-
kAsse Ag

xbAV Beratungssoftware GmbH Beratungs- und Angebotssoftware ja nein

Pro claims Solutions GmbH Unterstützung bei BU-Leistungsfällen ja nein

Swiss Post Solutions GmbH Unterstützung in der Antrags- /  
Vertragsbearbeitung ja nein

credirreform Hamburg von der  
Decken KG Bonitäts- und Wirtschaftsauskünfte nein nein

cRIF Bürgel GmbH Bonitäts- und Wirtschaftsauskünfte nein nein

Info Partner KG Bonitäts- und Wirtschaftsauskünfte nein nein

Signal 
idunA 
allgemeine 
versicherung 
Ag

FinLeap Schadenbearbeitung / Forensik
bei cyber-Schäden nein nein

HVR Hamburger Vermögens- 
schaden-Haftpflicht  
Risikomanagement GmbH

Antragsprüfung und Underwriting nein nein

Perseus Technologies GmbH Schadenbehebung, Erste-Hilfe-Hotline nein nein
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b) in Kategorien von dienstleistern

AuftrAg
geber  auftragneHmer / Partner HauPtgegenStand deS auf

tragS / der ZuSammenarBeit

aucH  
gesund
HeitSdaten

übermitt
lung an 
dritt
land**

gArAntien

versiche
rungsgesell
schaften 
(siehe *)

Konzerninterne Dienstleistungen Vertrieb, Abschluss, Abwicklung und 
Verwaltung von Verträgen ja nein

IT-Dienstleistungen / Rechenzentrum / 
Backup-Rechenzentrum /  
Online-Anträge und Abschlüsse

Bereitstellung von IT-Kapazitäten, Hard- 
und Software einschließlich Wartung ja ja

Binding  
corporate 
Rules

Wirtschaftsauskunftsunternehmen, 
Adressermittler Recherchen, Wirtschaftsauskünfte nein nein

Ärzte, Gutachter, Dolmetscher Med. Untersuchungen, Begutachtungen, 
Unterstützungsleistungen ja nein

Assisteure, Reha-Dienste Erbringung Assistanceleistungen zur 
Unterstützung des Kunden ja ja

Binding  
corporate 
Rules

Lettershops, Druckereien Druck und Versand nein nein

Aktenlagerung, Aktenvernichtung Archivierung und Vernichtung von  
Akten und Unterlagen ja nein

Telefonischer Kundendienst Telefonische Entgegennahme von  
Kundenanliegen, Leistung ja nein

Markt- und Meinungsforschungsinstitute
Durchführung von repräsentativen  
Bevölkerungsbefragungen, Kunden-  
und Außendienstbefragungen

nein nein

Inkassounternehmen Realisierung von titulierten Forderungen nein nein

Rechtsanwaltskanzleien Anwaltliche Dienstleistung in begründe-
ten Einzelfällen, Forderungseinzug ja nein

Detekteien Anlassbezogene Betrugsbekämpfung  
in Einzelfällen ja nein

Werkstätten, Handwerksbetriebe,  
Mietwagenunternehmen Reparaturen, Sanierungen, Ersatz nein ja

Binding  
corporate 
Rules EU-US 
Privacy Shield

Regulierungsbüros Schadenregulierung, Belegprüfung ja nein

Signal 
idunA 
Kranken-
versicherung 
a. g.

Sanitätshäuser, Hilfsmittelhersteller
Hilfsmittelversorgung, Begutachtungen 
zur Hilfsmittel versorgung, aktive  
Kundenunterstützung

ja nein

Kliniken Krankenversorgung, Begutachtungen ja nein

Signal 
idunA 
lebensver-
sicherung  
a. g. / 
Signal 
idunA 
PenSionS-
kAsse Ag

Rückversicherer
Unterstützungsleistungen und Begut-
achtungen im Antragsverfahren und im 
Rahmen der Leistungsprüfung

ja nein

Onlinebasierte Risikoprüfungsplatt form Antragsaufnahme ja nein

Signal 
idunA 
allgemeine 
versicherung 
Ag

Assekuradeure Antrags- / Vertragsbearbeitung,  
Inkasso, Sachschadenregulierung ja nein

** Die Angabe, dass Daten bei Erforderlichkeit zweckbestimmt in ein Drittland übermittelt werden, erfolgt bereits, wenn dies nur auf einen einzelnen Dienstleister 


